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Vorwort
Der Verlag bringt gleichzeitig mit dem Erläukerungswerr 

zur RHO von Schulze-Wagner Neudrucke der von denselben 
Bearbeitern herausgegebenen, gleichfalls seit langem ver
griffenen Kommentare zur RKO und zur RRO heraus. Auf 
seinen Wunsch habe ich es übernommen, die Neudrucke mit 
einem kurzen Geleitwort einzuführen.

Die RKO hat seit ihrem Inkrafttreten (1. April 1928) nur 
geringfügige Änderungen erfahren l). Ihr Geltungsbereich 
hat sich gegenüber der Rechtslage beim Erscheinen der 1. Auf
lage dadurch erweitert, daß sie auf Grund des § 1 des Gesetzes 
über die Haushaltsführung, Rechnungslegung und Rech
nungsprüfung der Länder und Vierte Änderung der RHL> 
vom 17. Juni 1936 in Verbindung mit § 1 Abs. 2 der dazu 
ergangenen 2. Durchführungsverordnung ebenso wie die RHO, 
die RWB und die RRO in den damaligen Ländern nach Maß
gabe der Durchführunasvorschriften entsprechend anzuwenden 
war (für Preußen vgl. Gesetz über die Staatshaushaltsord
nung vom 15. Dezember 1933 — GS S. 475 — und • § 11 
des Gesetzes vom 17. Juni 1936). Zusammen mit den übrigen 
zur Änderung, Ergänzung und Durchführung der RHO er
gangenen Reichsvorschriften ist die RKO in der am 9. Mai 
1948 geltenden Fassung auch in den Ländern als fortgeltendes 
Recht in Kraft geblieben, soweit sie nicht dem Grundgesetz 
widerspricht oder gesetzliche Neuregelungen' vorliegen. Für 
den Bundeshaushalt ist die ausdrückliche Bestimnmng in § 1 
Abs. 1 dxs Gesetzes vom 7. Juni 1950 — BGBl. S. 199 — 
maßgebend. Neuregelungen des Kassenrechts sind in den Län
dern bisher nur gelegentlich für Einzelfragen im Erlaßwege 
eingeführt worden. Einzelne Bundesländer sHessen-Rhein- 
land-Pfalz) haben die sinngemäße Fyrtgeltung der RKO usw. 
nebst Vollzugsbestimmungen besonders vorgeschrieben. In

*) Verordnung zur Änderung der Reichskassenordnung vom 
8. Januar 1931 — RMBl. S. 7.



der Bundesverwaltung sind neue Vollzugsbestimmungen 
(§ 102 RKO) bisher gleichfalls nicht ergangen. Die durch die 
RKO eingeleitete und durch das Gesetz vom 17. Juni 1926 
ausgebaute Vereinheitlichung des Kassenrechts ist damit auch 
unter der Herrschaft des Grundgesetzes für Bund und Länder 
im wesentlichen erhalten geblieben.

Sicherlich wird eine künftige Reukodifikation des Haus
haltsrechts auch die RKO einbeziehen müssen. Bei dem Um
fang und den Schwierigkeiten eines derartigen umfassenden 
Gesetzgebungswerkes wird darüber geraume Zeit vergehen. 
Bis dahin bleibt die RKO in ihrer vorliegenden Gestalt maß
gebend. Der Kommentar von Schulze-Wagner kann deshalb, 
wenn sein erstes Erscheinen auch schon längere Zeit zurückliegt, 
auch heute noch von allen Stellen, die sich mit dem Kassen
wesen der öffentlichen Hand befassen, mit Nutzen zu Rate 
gezogen werden. Die bekannten Kriegseinwirkungen auf die 
Bestände der öffentlichen und privaten Büchereien sowie die 
Bedürfnisse der zahlreichen neu errichteten Behörden dürften 
die Herausgabe des Neudrucks rechtfertigen.

Frankfurt a. M., int September 1952
®t. «renne«
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Reichskassenordnung
vom 6. August 1927

(RKO.)

(Reichsministerialblatt S. 357)

Auf Grund des § 55 der Reichshaushaltsordnung vom 
31. Dezember 1922 (Reichsgesetzbl. 1923 II S- 17) verordnet 
die Reichsregierung:

Einleitung
51

Geltungsbereich der Reichslassenordnung
Die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von 

Auszahlungen für das Reich regeln sich ausschließlich nach 
den Bestimmungen der Reichskassenordnung, fototit nicht 
durch Gesetz oder Verordnung etwas anderes bestimmt ist.

§2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne der Reichskassenordnung sind
1. Kassen: die Teile von Reichsbehörden, die Einzahlungen 

annehmen sowie Auszahlungen leisten und sie buchen;
2. Zahlstellen: Stellen, die nicht der Kasse angehören und 

dieser zur Annahme von Einzahlungen und Leistung von 
Auszahlungen zur Verfügung stehen; Zahlstellen gelten 
nicht als Kassen;

3. Zahlungen: Einzahlungen und Auszahlungen;
4. Einzahlungen: die bei der Kasse eingehenden Beträge;
5. Auszahlungen: die von der Kasse hinausgehenden Be

träge;
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6. Haushalts einnahmen: Einzahlungen, die bei einer Zweck
bestimmung des Reichshaushaltsplans oder außerplan
mäßig nachzuweisen sind;

7. Haushaltsausgaben: Auszahlungen, die bei einer Zweck
bestimmung des Reichshaushaltsplans oder außerplan
mäßig nachzuweisen sind;

8. Hinterlegungen: Einzahlungen, die nur vorläufig ein
getragen werden und später abzuwickeln sind;

9. Vorschüsse: Auszahlungen, die nur vorläufig eingetragen 
werden und später abzuwickeln sind;

10. a) Buchungen: die Eintragung von Beträgen und der 
die.Eintragung erläuternden Angaben in die hierfür 
bestimmten Bücher und Nachweisungen der Kasse;

b) Umbuchungen: Buchungen, durch die gebuchte Zah
lungen von einer Stelle auf eine andere übertragen 
werden;

11. Belege: Unterlagen, die Buchungen begründen;
12. rechnungsmäßiger Nachweis: der Nachweis, den die Kasse 

durch Buchung in der dem Reichshaushaltsplan ent
sprechenden oder sonst vorgeschriebenen Ordnung über 
Haushaltseinnahmen und -ausgaben führt;

13. rechnunglegende Stelle: die Stelle, die zum Zwecke der 
Rechnungsprüfung den Nachweis über Haushaltsein
nahmen und -ausgaben führt:

14. Zahlungsmittel: Bargeld, Schecke, Postscheck- und Reichs
banküberweisungsaufträge uitb ausnahmsweise Wechsel;

15. Kassenbestand: die Zahlungsmittel der Kasse und ihre 
Guthaben beim Postscheckamt und bei Geldanstalten;

16. Kassenbestandsverstärkungen: Einzahlungen, die die Kasse 
von einer anderen Kasse auf Anfordern erhält, um Aus
zahlungen leisten zu können;

17. Ablieferungen: die Abführung von Beträgen an die über
geordnete Klasse in Zahlungsmitteln, durch Überweisung, 
mit Zahlkarte oder durch Anrechnung von Auszahlungs
belegen;

18. Abrechnung: der Nachweis über den Verbleib der Haus
haltseinnahmen und der Kassenbestandsverstärkungen.



L Such: Einrichtung -er Kasse«, Aahtuagen

1. Teil: Hufdav -er Kassen
8 3 

Gliederung der Kassen
(1) Die Kassen gliedern sich in:
1. die Reichshauptkasse,
2. Oberkassen,
3. Amtskassen.

S Die Reichshauptkasse ist die Kasse, bei der die Haus
einnahmen und -ausgaben aller Reichsverwaltungen 
zukammengefaßt werden.

(3 ) Oberkassen sind die Kassen, bei denen die Haushalts- 
einnahmen und -ausgaben der ihnen Nachgeordneten Kassen 
zusammengefaßt werden.

(4 ) Amtskassen sind alle übrigen Kassen.
(5 ) Ein verwaltungsmäßiges über- und Nachordnungs

verhältnis besteht zwischen den einzelnen Kassen nicht.

8 4
Aufgaben

(1) Die Kassen haben die Haushaltseinnahmen und -aus
gaben des Reichs sowie die sonstigen Zahlungen rechtzeitig 
und vollständig zu erheben und zu leisten; sie haben die Zah
lungen zu buchen und die dazugehörigen Belege zu sammeln. 
Die Amtskassen und Oberkassen haben die von ihnen an
genommenen Einzahlungen an die Reichshauptkasse abzu
liefern, soweit sie sie nicht zu anderen Auszahlungen für das 
Reich verwenden. Die Amtskassen haben mit der Oberkasse, 
AmtSkassen, denen eine Oberkasse nicht übergeordnet ist, und 
die Obertassen haben mit der Reichshauptkasfe abzurechnen. 
Der zuständige Reichsminister bestimmt im Einvernehmen 
mit dem Reichsminister der Finanzen, über welche Haus
haltseinnahmen und -ausgäben des Reichs die einzelnen 
Kassen den rechnungsmäßigen Nachweis führen und welche 
Stellen Rechnung legen; es sollen regelmäßig die Stellen 
bestimmt werden, die diese Aufgaben in der einfachsten und 
wirtschaftlichen Weise erledigen können.

(2) Die Kassen dürfen andere Kassengeschäfte als die des 
Reuhs, insbesondere Kassengeschäfte der Länder und Ge-
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meinden, oder Verwaltungsgeschäfte aus <srund reichsgesetz
licher Vorschriften oder einer Ermächtigung durch den zu
ständigen Reichsminister aussühren; dieser kann insbesondere 
zulassen, daß die Kassen seines Verwaltungsbereichs Bev- 
treibungsgeschäfte wahrnehmen. Soweit es sich nicht um 
Geschäfte öffentlich-rechtlicher Körperschaften handelt, ist die 
Ermächtigung rm Einvernehmen mit dem Reichsminister der 
Finanzen zu erteilen.

§ 5
Einheitskassen

(1) Die Kassengeschäfte der an einem Orte bestehenden 
Verwaltungsbehörden des Reichs sind, wenn dadurch nicht 
die sachgemäße Erledigung der Dienstaufgaben der Ver
waltung wesentlich erschwert wird, b« einer Kasse oder 
mehreren Kassen zu vereinigen (Einheitskasse). Wenn die 
Bereinigung nicht für alle Kassengeschäfte durchführbar ist, 
so kann sie auf einen bestimmten Kreis beschränkt werden; 
insbesondere können der bare oder unbare Zahlungsverkehr 
oder beide Arten des Zahlungsverkehrs aus eine Kasse 
(Sammelkasse) übertragen werden.

(2) Wird der bare und unbare Zahlungsverkehr einer Ver
waltungsbehörde auf eine Sammelkasse übertragen, so sind 
die von der Sammelkasse angenommenen Einzahlungen und 
geleisteten Auszahlungen in der dem Reichshaushaltsplan 
entsprechenden oder sonst vorgesehenen Ordnung von einer 
Stelle der Verwaltungsbehörde zu buchen (Buchungsstelle)^ 
Die Bestimmungen der Reichskassenordnung über die Füh
rung der Bücher in der Kasse gelten für die Buchungssteue 
sinngemäß.

§6
Errichtung und Verlegung von Kassen

(1) Der zuständige Reichsminister ordnet die Errichtung 
von Kassen innerhalb seines Geschäftsbereichs im Einver
nehmen mit dem Reichsminister der Finanzen an. Soll eine 
Kasse verlegt werden, so teilt der zuständige Reichsminister 
dies vorher dem Reichsminister der Finanzen mit.

(2) Der Reichsminister der Finanzen ordnet im Einver- 
nehmen mit dem zuständigen Reichsminister die Einrichtung 
von Einheiiskassen (§ 5) an. Wenn an einem Orte eine Kasse 
der Reichsabgabenverwaltung vorhanden ist, so soll in der 
Regel diese als Einheitskasse bestimmt werden.
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Gesamtverzeichnis der Kassen

Im Reichsfinanzministerium wird ein Verzeichnis eer im 
Reiche bestehenden Kassen geführt. Die Reichsminister be- 
nachriÄigen unverzüglich den Reichsminister der Finanzen, 
wenn Kassen errichtet, verlegt oder aufgehoben sind.

§ 8
Zahlstellen

(1) Die Zahlstellen haben die Zahlungen anzuschreiben, die 
Einzahlungen unverzüglich abzuführen und mit der zw- 
zuständigen Kasse abzurechnen.

(2) Der zuständige Reichsminister trifft im Einvernehmen 
mit dem Reichsminister der Finanzen die näheren Bestim
mungen über die Errichtung von Zahlstellen, ihre Aufgaben 
und die Erledigung ihrer Geschäfte.

§9
Rechnungsstellen

Ist bei einer höheren Verwaltungsbehörde eine Oberkasse 
nicht eingerichtet, so können die Haushaltseinnahmen und 
-ausgaben der Nachgeordneten Verwaltungsbehörden zum 
Avecke der Abrechnung mit der Reichshauptkasse bei einer 
Stelle der höheren Verwaltungsbehörde zusammengestellt 
werden (Rechnungsstelle). Nähere Bestimmungen trifft der 
zuständige Reichsminister, insbesondere auch darüber, in
wieweit die für die Oberkassen geltenden Bestimmungen auf 
die Rechnungsstellen anzuwenden sind.

L. teil: Innere Einrichtung -er Kassen

1. Abschnitt: Kaffenbeemte, itassenanffichtsbeamter
8 io

Besetzung der Kassen
(1) Die Kasse steht unter einem Kassenleiter. Diesem wer

den, soweit erforderlich, Buchhalter und Kassiere sowie son
stige Arbeitskräfte beibegeben. In der Reichshauptkasse und 
den Oberkassen kann ein Oberbuchhalter bestellt werden.

(2) Kassenleiter, Oberbuchhalter, Buchhalter und Kassiere 
müssen Reichsbeamte sein.
Schulze.Wagner, RetchSkaflenordmmg
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(3) Ist die Kasse mit mehr als einem Beamten besetzt, so 
sind die Buchhalter- und Kassiergeschäfte verschiedenen Be
amten zu übertragen. Buchhalter und Kassiere sollen sich 
regelmäßig nicht vertreten.

8 n
Auswahl der Arb eits kräfte

In der Kasse dürfen nur zuverlässige Arbeitskräfte ver
wendet werden, deren wirtschaftliche Lage geordnet ist.

8 12
Allgemeine Obliegenheiten der Kassen

beamten
(1) Die Kassenbeamten haben in ihrem Arbeitsgebiete 

sorgfältig auf die Sicherheit der Kasseneinrichtungen zu 
achten und etwaige Mängel oder Unregelmäßigkeiten zu 
melden, die sie, auch außerhalb ihres Arbeitsgebiets, in 
der Kasse bemerken.

(2) Die Kassen beamten haben die ihnen zur Verwaltung 
übertragenen Bücher sorgsam zu führen und die Buchungen 
aus dem laufenden zu erhalten. Oberbuchhalter, Buchhalter 
und Kassiere haben auf Weisung des Kafsenleiters im 
Rahmen der Ausgaben der Kasse auch autzerhalb ihres 
eigentlichen Arbeitsgebiets liegende Arbeiten zu erledigen.

(3) Die Kassenbeamten dürfen Zahlungsmittel und sonstige 
Gegenstände, die nicht zur Kasse gehören, nur mit Genehmi
gung des Vorstehers der Verwaltungsbehörde, der die Kasse 
angehört, und nur dann im Kassenbehälter aufbewahren, 
wenn sie zum Dienstgebräuche bestimmt sind.

8 13
Besondere Obliegenheiten der Kassen

beamten
a) des Kassenleiters

(1) Der Kassenleiter hat für die ordnungsmäßige und 
wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte zu sorgen; 
er hat sein Augenmerk auch darauf zu richten, daß in der 
Kasse nur die erforderliche Zahl von Arbeitskräften be- 
schästtgt wird.

(2) Beim Wechsel des Kassenleiters hat der bisherige 
Kassenleiter seinem Nachfolger die Geschäfte zu übergeben
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(Kassenübergabe). Der zuständige Reichsminister trifft 
nähere Bestimmungen für den Fall, daß der bisherige 
Kassenleiter die Kassenübergabe nicht vornehmen kann.

(3) Der Kassenleiter hat beim Wechsel des Oberbuch
halters, Buchhalters oder Kassiers die Übergabe der Geschäfte 
an den Nachfolger zu leiten.

§ 14
b) des Oberbuchhalters

Der Oberbuchhalter hat die Erledigung der Buchhalter
geschäfte zu überwachen und den Kassenleiter bei der Durch
führung seiner Dienstobliegenheiten zu unterstützen. Da
neben können ihm Buchhaltergeschäfte übertragen werden.

8 15
c) des Buchhalters

Der Buchhalter hat die ihm zur Verwaltung übertragenen 
Bücher zu führen, die dazugehörigen Belege zu sammeln und 
die Rechnungslegung vorzubereiten. Er hat ferner darauf 
hin^uwirken, daß die Haushaltseinnahmen und -ausgaben 
sonne die sonstigen Zahlungen rechtzeitig und vollständig er- 
?wben und geleistet, sowie daß Hinterlegungen und Vorschüsse 
»bald wie möglich abgewickelt werden.

§ 16 
d) des Kassiers

Der Kassier hat den baren und unbaren Zahlungsverkehr 
(§ 22) zu erlebigen.

8 17 
Kassenaufsichtsbeamter

(1) Der zuständige Reichsminister bestimmt einen Beamten, 
der die Geschästsführung der Kasse zu beaufsichtigen hat 
(Kassenaufsichtsbeamter); er kann diese Befugnis auf die 
höheren Verwaltungsbehörden übertragen. Der Kassenauf- 
sichtsbeamte darf nicht zu den Kassenbeamten (§ 10) gehören. 
Eine unmittelbare Weisungsbesugnis steht dem Kassen
aufsichtsbeamten als solchem nicht zu.

(2) Liegen bei einer Reichsverwaltung besondere Ver
hältnisse vor, fo können die Aufgaben des Kassenaussichts
beamten von einer Stelle der höheren Verwaltungsbehörde 
twahrgenommen werden.
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§ 18
Allgemeine Bestimmungen

Der Geschäftsgang der Kasse regelt sich nach den für den 
Geschäftsgang der Verwaltungsbehörde, der sie angehört, 
geltenden Bestimmungen, soweit sich nicht aus der Reichs
kassenordnung (§§ 19, 20, 76) und den Dollzugsbestim- 
mungeu (§ 102) etwas anderes ergibt.

§ 19
Unmittelbarer Verkehr der Kassen 

miteinander
Die Kassen treten unmittelbar miteinander in Verbindung, 

soweit die Erledigung von Kassengeschäften es erfordert.

§ 20
Besondere Bestimmungen

(1) Für den persönlichen Verkehr mit der Bevölkerung kön
nen innerhalb der Dienststundcn Kassenstunden festgesetzt 
werden. Die Kassenstunden sind unter Berücksichtigung der 
Belange der Bevölkerung so zu legen, daß die sonstigen 
Kassengeschäfte ordnungsgemäß erledigt werden können. In 
geeigneten Fällen können die Kassenstunden auf bestimmte 
Tage beschränkt werden.

(2) Die Kasse soll Wertsendungen von der Postanstalt ab
holen lassen. In diesem Falle hat der Kassenleiter oder, wenn 
ihm ein Kassier beigegeben ist, dieser ein Geldeingangsbuch 
zu führen, das den Bestimmungen der Postordnung ent
spricht.

(3) Die Kasse soll Tagebücher über eingehende und hinaus
gehende Schriftstücke nicht führen.

(4) Empfangsbescheinigungen über Postsendungen, Quit 
hingen über von der Kasse angenommene Einzahlungen so
wie Schecke und Überweisungsaufträge sind, wenn die Kasse 
mit mehr als einem Beamten besetzt ist, außer vom Kassier 
noch vom Kassenleiter oder einem anderen Kassenbeamten 
zu vollziehen. Die Unterschriften der zur Vollziehung von 
Quittungen berechtigten Beamten sind durch Aushang im 
Kassenraume bekanntzugeben.

(5) Schreiben der Kasse enthalten die Bezeichnung der Kasse 
und die Angabe der Kassenstunden, der Fernsprechanschlüsse 
sowie der Postscheckverbtndung und der Anschlüsse an Geld-



anstalten. Die Schreiben sind vom Kassenleiter zu vollziehen; 
ist die Kasse mit mehr als einem Beamten besetzt, so sind, 
soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, SchreLen der Kasse, 
die sich auf einen Buchungsvorgang beziehen, sowie Be
scheinigungen in Büchern und Rechnungen außer vom 
Kassenleiter noch vom Buchhalter zu vollziehen.

(ßVZur Erledigung der Kassengeschäfte sind möglichst weit
gehend Maschinen und sonstige technische Hilssmittel zu ver
wenden. Der Reichsminister der Finanzen kann allgemeine 
Richtlinien hierüber aufstellen. Maschinen, die dazu dienen, 
Zahlungen zu überwachen, sind nach näherer Bestimmung 
des zuständigen Reichsministers gegen mißbräuchliche Ver
wendung zu sichern.

3. teil: Zahlungen

1. AIfchnM: ZahluugStzerkehr
§ 21

Allgemeine Bestimmungen
(1) Zahlungen werden bewirkt

a) durch Übergabe oder Übersendung von Zahlungs
mitteln;

b) durch Überweisung oder Postscheck;
c) mit Zahlkarte oder Postanweisung.

(2) Die näheren Bestimmungen über die Annahme von 
Schecken und Überweisungsaufträgen, über den Postscheck
verkehr und Reichsbankgiroverkehr enthalten die Anlagen 1, 
2,3.

(3) Der zuständige Reichsminister trifft nähere Bestim
mungen über den Zahlungsverkehr der Kassen seines Der- 
waltungsbereichs, die sich im Ausland befinden.

8 22
Barer und unbarer Zahlungsverkehr

(1) Bar ist der Zahlungsverkehr, in dem der Kasse oder von 
der Kasse Bargeld übergeben oder übersandt wird.

(2) Unbar ist der Zahlungsverkehr, in dem Zahlungen 
durch buchmäßige Übertragung von Guthaben bei dem Post
scheckamt oder einer Geldanstalt bewirkt werden. Als unbar 
gilt auch der Zahlungsverkehr, in dem Zahlungen einem 
«uthaben der Kasse zu- oder von ihm abgeschrieben werden,
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während der Ernzahlungspflichtige Bargeld bei der Post oder 
einer Geldanstalt ernzahlt oder der Empfänger Bargeld von 
der Post oder einer Geldanstalt erhält.

8 23
Förderung des unbaren Zahlungsverkehrs

(1) Zahlungen sind, soweit irgend möglich, unbar zu be
wirken.

(2) Die Kasse hat auf jede geeignete Weise, insbesondere 
durch Aushang im Kassenraum und Hinweis in Einzahlungs
aufforderungen darauf hinzuwirken, daß die Einzahlungs
pflichtigen sich des unbaren Zahlungsverkehrs bedienen. Ein
zahlungsaufforderungen sollen, soweit es nicht nach Lage der 
Sache unzweckmäßig erscheint, Zahlkartenvordrucke beigelegt 
werden.

(3) Die Kasse soll Auszahlungen durch Überweisung oder 
Postscheck leisten. Schecke und Überweisungsaufträge sollen 
dein Empfänger nur übergeben werden, wenn dadurch die Be
schaffung von Bargeld für die Auszahlung vermieden wird 
und ein Mißbrauch nicht zu befürchten ist.

8 24 
Bargeld

(1) Bargeld sind die gesetzlichen und die gesetzlich zuge
lassenen Zahlungsmittel. Nähere Bestimmungen enthält die 
Anlage 4.

(2) Ob und inwieweit die Kasse im Auslands- und im 
Grenzverkehr in fremden Geldsorten Einzahlungen an
nehmen und Auszahlungen leisten darf, bestimmt der zu
ständige Reichsminister.

8 25
Anschluß an den Postscheck- und Reichsbank

giroverkehr
(1) Die Kassen sind an den Postscheckverkehr anzuschließen. 

Liegen bei einer Reichsverwaltung besondere Verhältnisse 
vor, so kann der zuständige Reichsminister im Einvernehmen 
mit dem Reichsminister der Finanzen Ausnahmen hiervon 
zulassen.

(2) Die Reichshauptkasse und die Oberkassen sowie Amts
kassen, die ihren Sitz an einem Orte haben, an dem sich eine 
Reichsbankanstalt befindet, sind außerdem an den Reichs-
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bankgiroverkehr anzuschließen. Im übrigen bestimmt der zu
ständige Reichsminister, welche Amtskassen seines Ber- 
waltungsbereichs an den Reichsbankgiroverkehr anzuschlisßen 
sind; er kann diese Befugnis auf die höheren Verwaltungs
behörden übertragen.

8 26
Verbindung mit sonstigen Geldanstalten
(1) Die Kassen sollen an den Verkehr mit sonstigen Geld

anstalten nicht ana^schlossen werden. Der zuständige Reichs
minister kann im Einvernehmen mit dem Reichsmrnister der 
Finanzen Ausnahmen hiervon zulassen, wenn der Anschluß 
nach Lage der örtlichen Verhältnisse zweckmäßig ist, und diese 
Befugnis auf die höheren Berwaltungsbehrden übertragen.

(2) Der Geschäftsverkehr der Kasse mit der Geldanstalt 
regelt sich nach den mit dieser zu treffenden Vereinbarungen.

§ 27 
Wechsel

(1) Wechsel dürfen im Inlands- und im Grenzverkehre nur 
zum Zwecke der Sicherheitsleistung angenommen werden; sie 
gehören nicht zum Kassenbestande.

(2) Ob und inwieweit die Kasse im Auslandsverkehr Ein
zahlungen in Wechseln annehmen und Auszahlungen mit 
Wechseln leisten darf, bestimmt der zuständige Reichsminister.

8 28 
Buchausgleich

Hat die Kasse mit einer anderen Kasse einen Betrag zu 
verrechnen, so hat sie zu veranlassen, daß der Betrag ihr zur 
Last und der anderen Kasse gutgeschrieben wird (Buchaus
gleich). Der Buchausgleich wird, wenn beiden Kassen ein 
und dieselbe Oberkasse übergeordnet ist, durch diese, andern
falls durch die Reichshauptkasse vorgenommen. Kleine Be
träge sollen unmittelbar im Postscheckweg ausgezahlt werden.

2. Abschnitt. Einzahlungen un* Auszahlungen

1. Titel: Allgemeines 
8 29

Berechnung von Teilbeträgen
Bei Berechnung von Teilbeträgen wird, wenn nicht etwas 

anderes bestimmt ist, der Monat zu 30 Tagen gerechnet. Er-
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geben sich bei der Berechnung Bruchteile eines Reichspfennigs, 
so bleiben diese bei Einzahlungen unerhoben, bei Aus
zahlungen sind sie nach oben auf einen vollen Reichspfennig 
abzurunden. Die sich hierbei ergebenden Mindereinzah
lungen und Mehrauszahlungen werden nicht ausgeglichen.

8 30
Prüfung von Zahlungsmitteln

(1) Zahlungsmittel, die der Kasse von dem Einzahlenden 
übergeben werden, sind in dessen Gegenwart auf ihre Echtheit 
und Vollzähligkeit oder Vollständigkeit zu prüfen. Wert
sendungen, die der Kasse zugehen, sollen in Gegenwart eines 
Zeugen geöffnet und geprüft werden. Enthalten andere Sen
dungen Zahlungsmittel, so soll zu der Prüfung ein Zeuge 
zugezogen werden.

(2) Bei versiegelten Rollen und Wertsendungen sowie bei 
versiegelten oder mit Bleiverschluß versehenen Geldbeuteln 
ist zunächst zu prüfen, ob die äußere Umhüllung und die 
Siegel oder der Bleiverschluß unverle^t sind und ob das 
angegebene Gewicht zutrifft. Ist dies nicht der Fall, so sind 
die Rollen, Wertsendungen oder Geldbeutel zurückzuweisen. 
Ordnungsgemäß verschlossene Rollen und Geldbeutel, die 
der Kasse von einer Reichs-, Landes- oder Gemeindebehörde, 
von der Reichsbank oder einer sonstigen vertrauenswürdigen 
Geldanstalt zugegangen sind, dürfen uneröffnet an solche 
Stellen weitergegeben werden, wenn die äußere Beschaffen
heit und das Gewicht unmittelbar vor der Weitergabe genau 
geprüft worden sind.

(3) Die Kasse hat Minderbeträge, die sich bei der Prüfung 
ergeben, sofort von dem Einzahlenden nachzufordern; Mehr
beträge sind, soweit sie nicht auf fällige Forderungen ver
rechnet werden können, dem Einzahlenden zurückzugeben 
oder, wenn er nicht anwesend ist, zu seiner Verfügung zu 
halten. Ergeben sich bei der Prüfung von Einzahlungen, die 
der Kasse durch Übersendung zugegangen sind, Unstimmig
keiten, so sind diese aktenkundig zu machen; der zu der Prü
fung zugezogene Zeuge hat den Vermerk mitzuunterschreiben. 
Die Kasse hat Beweismittel, die für die Aufklärung von 
Mehr- oder Minderbeträgen von Wert sein können (Um
hüllungen u. dgl.), aufzubewahren.

(4) Für die Behandlung nachgemachten, verfälschten, ver
dächtigen, beschädigten oder abgenutzten Bargeldes gelten die
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Bestimmungen der Anlage 5. Andere Zahlungsmittel, deren 
Echtheit zweifelhaft ist, sind zurückzuweisen; liegt der Ver
dacht einer strafbaren Handlung vor, so ist die zuständige 
Polizeibehörde zu verständigen.

§ 31
Aufbewahrung von Zahlungsmitteln

Zahlungsmittel sind sicher aufzubewahren. Der zuständige 
Reichsminister trifft nähere Bestimmungen über di« Auf
bewahrung, insbesondere darüber, ob und welch- Beamte 
außer dem Kassenleiter den Kassenbehälter unter Mit
verschluß zu nehmen haben und welche Kassen mit einem 
Kassenschrank auszustatten sind.

§ 32
Verpackung und Beförderung von Zah

lungsmitteln
(1) Bargeld ist zum Zwecke der Weitergabe nach den 

näheren Bestimmungen der Anlage 6 zu verpacken.
(2) Bei der Beförderung von Zahlungsmitteln sind alle 

erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Nähere 
Bestimmungen trifft der zuständige Reichsminister; er kann 
diese Befugnis auf die höheren Verwaltungsbehörden über
tragen.

2. Titel: Einzahlungen
§ 33

Einzahlungen an die zuständige Kasse
(1) Einzahlungen sind regelmäßig an die zuständige 

Kasse zu entrichten. Die Zuständigkeit regelt sich nach ge
setzlichen Vorschriften oder nach Bestimmungen des zu
ständigen Reichsministers.

(2) Als Einzahlungen an die zuständige Kasse gelten auch 
Einzahlungen, bte für ihre Rechnung an die Oberkasse oder 
Reichshauptkasse entrichtet werden. Nähere Bestimmungen 
hierüber trifft der zuständige Reichsminister mit der Maß
gabe, daß solche Einzahlungen an die Reichshauptkasse nur 
entrichtet werden sollen, wenn sie einen von dem Reichs
minister der Finanzen festzusetzenden Mindestbetrag über
steigen.
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§34
Annahmeanorduung, Einzahlungsschein
(1) Die Kasse darf Einzahlungen regelmäßig nur auf 

Grund einer Anordnung der zuständigen Berwaltungsbe- 
börden oder auf Grund gesetzlicher Vorschriften annehmen 
(Annahmeanordnung). Die Verwaltungsbehörden erteilen 
die Annahmeanordnung durch eine förmliche Kassenan
weisung oder allgemein.

(2) Auch wenn die Voraussetzung des Abs. 1 nicht vor
liegt, sind Einzahlungen, die durch Übergabe von Zah
lungsmitteln entrichtet werden, anzunehmen, sofern ein sach
licher Grund für sie anzuerkennen ist; die Kasse hat in diesem 
Falle von dem Einzahlenden einen Einzahlungsschein über 
Betrag und Grund der Einzahlung zu fordern. Diese Ein
zahlungen sind als Hinterlegungen zu behandeln und der 
zuständigen Stelle anzuzeigen, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist. Satz 2 gilt auch für Einzahlungen, die in 
anderer Weise als durch Übergabe von Zahlungsmitteln ent
richtet werden.

(3) Der zuständige Reichsminister kann bestimmen, daß 
die Kasse von dem Einzahlenden einen Einzahlungsschein 
auch in den Fällen zu fordern hat, in denen die Annahme
anordnung nicht auf einen ziffernmäßigen Betrag lautet.

(4) Die Kasse darf, soweit nicht etwas anderes bestimmt 
ist, Einzahlungspflichtigen keine Stundung gewähren.

§ 35
Einzahlungstag

Als Einzahlungstag gilt:
a) bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln 

an die Kasse der Tag des Einganges;
b) bei Überweisung auf das Postscheckkonto der Kasse und 

bei Einzahlung durch Postscheck der Tag, der sich aus 
den, Tagesstempelabdrucke des Postscheckamts ergibt;

c) bei einer sonstigen Überweisung der Tag, an dem der 
Betrag der Kasse gutgeschrieben wird;

d) bei Einzahlung mit Zahlkarte oder Postanweisung der 
Tag, der sich aus dem Tagesstempelabbrucke der Aus
gabepostanstalt ergibt;

e) bei Einzahlungen aus dem Ausland der Tag, an dem 
sie bei der Kasse eingehen oder ihr gutgeschrieben 
werden.



§36
Quittung

(1) Die Kasse hat über jede Einzahlung, die durch Über
gabe von Zahlungsmitteln entrichtet wird, dem Einzah- 
lungspflichtigen eine Quittung zu erteilen, üb« di« in an
derer Weise entrichteten Einzahlungen hat die Kasse dem 
Einzahlungspflichtigen nur auf V«langen eine Quittung 
zu erteilen. Die Quittung ist mit Tinte oder Tintenstift 
auszustellen.

(2) Die Quittung enthält außer dem Empfanasbekennt- 
nisse die Bezeichnung des Einzahlungspflichtigen, den einge
zahlten Betrag (den Reichsmarkbetrag auch in Buchstaben), 
den Grund der Einzahlung, die Nummer, unter der die 
Einzahlung gebucht ist, den Abdruck des Dienststempels, den 
Ort und Tag d« Einzahlung, die Bezeichnung der Kasse 
und die Unterschriften (§ 20 Abs. 4). Wird die Einzahlung 
durch Üb«gabe eines Schecks oder eines Postscheck- oder 
Reichsbanküberweisungsauftrags entrichtet, so ist dies in d« 
Quittung anzugeben.

(3) Wird die Quittung auf einem die Einzahlung betref
fenden Schriftstück «teilt, so kann von der Bezeichnung des 
Einzahlungspflichtigen und d« Angabe des Grundes der 
Einzahlung abgesehen werden, wenn diese sich aus dem 
Schriftstück «geben.

3. Titel: Auszahlungen
§ 37 

Auszahlungsanordnung, Kosten der 
Auszah lungen

(1) Die Kasse darf Auszahlungen nur auf Grund einer 
schriftlichen Anordnung der zuständigen Berwaltungsbe- 
hörden oder auf Grund gesetzlicher Vorschriften leisten (Aus
zahlungsanordnung). Die Verwaltungsbehörden ertei'en die 
Auszahlungsanordnung durch eine förmliche Kassenan
weisung oder allgemein.

(2) Die Kasse darf ohne besondere Anordnung Auszah
lungen nicht vor d« Fälligkeit leisten.

(3) Die Kasse kann hinterlegte Beträge, die sie int Falle 
des § 34 Abs. 2 ohne Annahmeanordnung angenommen hat, 
ohne Auszahlungsanordnung auszablen, wenn der Betrag 
offenbar irrtümlich eingezahlt ist uno an den Einzahlende«
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oder die zuständige Kasse des Reichs, eines Landes oder 
einer sonstigen öffentlich-rechtlichen Körperschaft ausgezahlt 
werden kann.

(4) Die Kosten der Auszahlungen, die im Inland durch 
Überweisung oder Postscheck geleistet werden, trägt das Reich.

§38
Auszahlungstag

Als Auszahlungstag gilt:
a) bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln 

an den Empfänger der Tag der Übergabe oder Ab
sendung;

b) bei Überweisung und bei Auszahlung durch Postscheck, 
mit Zahlkarte oder Postanweisung der Tag der Hingabe 
des Auftrags an die Post oder die Geldanstalt.

§ 39
Empfänger

(1) Auszahlungen, die durch eine förmliche Kassenanwei
sung der Verwaltungsbehörde angeordnet sind (§ 37 Abs. 1 
Satz 2), sind an den in der Kassenanweisung bezeichneten 
Empfänger zu leisten. Liegt ein« förmliche Kassenanweisung 
nicht vor, so hat die Kasse den Empfänger selbst zu ermitteln.

(2) Wenn Zweifel über die Person des Empfängers be
stehen (z. B. wegen Todesfalls) oder wenn die Kasse Grund 
zu der Annahme hat, daß der in der förmlichen Kassenanwei
sung begeidjnete oder von ihr ermittelte Empfänger zum 
Empfange der Auszahlung nicht berechtigt ist (z. B. wegen 
Konkurses, vorläufigen Zahlungsverbots, Abtretung oder 
Pfändung der Forderung u. dgl.), so hat die Kasse vor der 
Auszahlung die Entscheidung der zuständigen Stelle darüber 
herbeizuführen, an wen die Auszahlung geleistet werden soll.

(3) Sollen Auszahlungen durch Übergabe von Zahlungs
mitteln geleistet werden, so soll die Kasse verlangen, daß der 
Empfänger sich über seine Person ausweist. Ist der Emp
fänger eine juristische Person oder eine sonstige Personen
vereinigung oder Anstalt, so sind solche Auszahlungen an 
den berechtigten Vertreter zu leisten. Dieser hat nötigenfalls 
seine Dertretungsbefugnis durch Dorlegun^ eines beglair- 
bigten Registerauszugs oder auf andere geeignete Art nach
zuweisen und sich über seine Person auszuweisen.
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f4) Wenn der Empfänger oder der berechtigte Vertreter 
einer juristischen Person oder einer sonstigen Personenver- 
oinigung oder Anstalt nicht selbst erscheint, so darf die Kasse 
Auszahlungen der in Abs. 3 genannten Art an einen Bevoll
mächtigten oder den Überbringer einer Quittung leisten. 
Der Bevollmächtigte hat nötigenfalls seine Vollmacht nach
zuweisen und sich über seine Person auszutveisen. Liegt 
Grund zu der Annahme vor, daß der Überbringer einer 
Quittung auf unrechtmäßige Weise in den Besitz der Quit
tung gelangt ist, oder bestehen Zweifel an der Echtheit der 
Quittung, so hat die Kasse die Vorlegung einer beglaubigten 
Vollmachtsurkunde zu fordern. Ist der Empfänger eine ju
ristische Person oder eine sonstige Personenvereinigung oder 
Anstalt, so hat die Kasse zu prüfen, ob die Dollmachts
urkunde oder die Quittung von hierzu berechtigten Personen 
ausgestellt ist, und nötigenfalls einen entsprechenden Nach
weis durch Vorlegung eines beglaubigten Registerauszugs 
oder auf andere geeignete Art zu verlangen.

§ 40

Quittung

(1) Die Kasse hat über jede Auszahlung, die durch Über
gabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln geleistet wird, 
von dem Empfänger eine Quittung zu verlangen. Die Quit
tung soll mit Tinte oder Tintenstift ausgestellt sein.

(2) Die Quittung enthält außer dem Empsangsbekennt- 
nisse den ungekürzten Betrag (den Reichsmarkbetrag auch in 
Buchstaben) unter Angabe etwa «inbehaltener Beträge, den 
Grund der Auszahlung, die Angabe, daß die Auszahlung 
aus der Reichskasse geleistet ist, den Ort und Tag der Aus
stellung der Quittung und die eigenhändige Unterfchrift des 
Empfängers, seines Vertreters oder Bevollmächngten. Ist 
der Tag der Ausstellung der Quittung nicht zugleich der 
Auszahlungstag, so hat die Kasse diesen in der Quittung zu 
vermerken.

(3) Die Quittung kann in der Kasse vorbereitet werden; 
der Kassier soll die Quittung nicht vorbereiten.

(4) Hat der Kasse ein Nachweis über die Empfangsberech
tigung (z. B. eine Vollmacht) Vorgelegen, so ist dies in der 
Quittung zu vermerken.
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§ 41
ÄnderungenderQuittung

Die Kasse darf Quittungen, in denen der Betrag geändert 
ist, nicht annehmen. Sonstige Änderungen sollen vom Emp
fänger Bestätigt sein.

§ 42
Vereinfachte Quittung

(1) Liegt ein Beleg vor, so soll die Quittung aus diesem 
erteilt werden. In diesem Fall« genügen die Worte „Betrag 
erhalten" mit Angabe des Ortes und Tages der Ausstellung 
und der Unterschrift des Empfängers. Für Auszahlungs
nachweisungen u. dgl., in denen eine Quittungsspalte vor
gesehen ist, genügt die Unterschrift des Empfängers in dieser 
Spulte.

(2) Ist an die Stelle des in dem Beleg ursprünglich an
gegebenen Betrags ein anderer Betrag gesetzt worden, so ist 
der ausgezahlte Betrag in Ziffern in die Quittung aufzu
nehmen. In Auszahlungsnachweisungen u. dgl. ist der aus
gezahlte Betrag auch dann in der Quittung zu vermerken, 
wenn der auszuzahlende einzelne Betrag geändert ist.

(3) Benutzt die Kasse Berkehrseinrichtungen der Deutschen 
Reichspost, der Reichsbank oder der Deutschen Reichsbahn- 
Gesellschaft, so hat sie Quittungen, die den von diesen An
stalten erlassenen Bestimmungen entsprechen, anzunehmen.

(4) Bei Auszahlungen gegen sofortigen Empfang von 
Kleinhandelsware in geringen Mengen genügen die im all
gemeinen Berkehr üblichen Empfangszettel als Quittung. 
Werden Empsangszettel nicht ausgegeben, so ist zu bescheini
gen, daß und wofür der Betrag ausgezahlt ist.

8 43
DollziehungderQuittunginbesonderen 

Fällen
(1) Empfänger, die des Schreibens unkundig sind, haben 

die Quittung durch Handzeichen zu vollziehen.
(2) Handzeichen sollen regelmäßig bei Beträgen bis zu 

1000 M durch einen, bei höheren Beträgen durch zwei bei 
der Auszahlung anwesende Zeugen bescheinigt werden, wenn 
die Bescheinigung auf die Quittung nicht bereits von einer 
zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten erteilt 
ist.
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(3) Bei Blinden und Lesensunkundigen sowie bei Personen, 
die die Quittung in anderen als deutschen oder lateinischen 
Buchstaben vollziehen, ist in der in Abs. 2 angegebenen Weise 
zu bescheinigen, daß der auszuzahlende Betrag ausgezahlt ist.

8 44
Bescheinigungen der Kasse an Stelle von 

Quittungen
(1) Bei Auszahlungen, die in anderer Weise als durch 

Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln geleistet 
werden, ist auf dem Belege, bei Auszahlungen durch Über
weisung oder Postscheck mit Angabe der Nummer des Über- 
weisungsaustrags oder Postschecks zu bescheinigen, an welchem 
Tage und auf welchem Wege die Auszahlung geleistet ist. 
Ist die Kafse mit mehr als einem Beamten besetzt, so haben 
zwei Kassrnbeamte die Bescheinigung zu vollziehen.

(2) Bei Auszahlungen durch Buchausgleich (§ 28) hat die 
Kasse auf den Beleg den Vermerk „Durch Buchausgleich 
am ... ausgezahlt" zu sehen. Abs. 1 Satz 2 gilt sinngemäß.

§ 45
Lebens- und ähnliche Bescheinigungen
(1) Die Kasse darf laufende Auszahlungen im Inland, die 

die Vorlage einer Lebens- oder ähnlichen Bescheinigung vor
aussetzen, für das neue Rechnungsjahr erst dann leisten, 
wenn eine Bescheinigung aus dem letzten Monat des abge
laufenen Rechnungsjahres vorliegt.

(2) Kassenbeamte dürfen Lebens- und ähnliche Bescheini
gungen nicht ausstellen.

3. «»schnitt: «eldverwaltnnn

§ 46
Verwendung der Einzahlungen

Die Einzahlungen für das Reich dürfen nur für Reichs
zwecke verwendet werden. Hat di« Kasse in den Fällen des 
§ 4 Abs. 2 Auszahlungen zu leisten, so darf sie hierzu, sofern 
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Beträge verwenden, die 
ihr infolge der Wahrnehmung der fremden Kassengeschäfte 
zur Verfügung stehen.
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8 47
Kassenbestand

(1) Der Kassenbestand der Amtskassen und Oberkassen darf 
den Betrag, der an den nächsten beiden Tagen für die vor
aussichtlich zu leistenden Auszahlungen oder als Wechselgeld 
erforderlich ist, nicht übersteigen; Beträge, die nach Anlage 7 
§ 4 durch eine andere Kasse unmittelbar auszuzahlen sind, 
bleiben hierbei unberücksichtigt. Der zuständige Reichs
minister kann zulassen, daß Kassen, die wegen ihrer be
sonderen örtlichen Lage während eines bestimmten Zeitraums 
nicht die Möglichkeit haben, ihren Kassenbestand zu ver
stärken, den Betrag, dessen sie zur Leistung von Auszah
lungen während dieses Zeitraums febütfcn, als Kassenbe
stand behalten. Von Zahlungsmitteln, die als Sicherheit 
angenommen worden sind, ist nur Bargeld zum Kassenbe- 
stande zu rechnen. Bei Kassen, die berechtigt sind, dem 
Reichsbankgiroguthaben der Reichshauptkasse Beträge zu 
entnehmen (§ 51 Abs. 1 Satz 2), soll der Kassenbestand auf 
den Betrag beschränkt bleiben, der erforderlich ist, um die der 
Kasse bereits bekannten Auszahlungen am nächsten Tage 
zu leisten.

(2) Über den Kassenbestand der Reichshauptkasse verfügt 
der Reichsminister der Finanzen.

8 48 
Kassenbestandsverstärkungen 

a) Allgemeines
(1) Die Amtskassen und Oberkassen haben ihren Kassen

bestand zu verstärken, tocmt er zur Leistung der Auszah
lungen nicht ausreicht. Der Kassenbestand wird im Wege 
der Geldve^orgung (§ 49), der Geldaushilfe (§ 50) oder 
durch Gewährung von Zuschüssen (§ 51) verstärkt. Kassen
bestandsverstärkungen smd nur in der notwendigen Höhe 
anzufordern. Der Betrag ist bei der anfordernden Kasse als 
Einzahlung, bei der anderen Kasse als Auszahlung zu 
buchen.

(2) Hat der Reichsminister der Finanzen dem zuständigen 
Reichsminister Betriebsmittel für dessen Berwaltungsbereich 
für bestimmte Zeiträume zur Verfügung gestellt, so dürfen 
Kassenbestandsverstärkungen nur in der Höhe gewährt 
werben, bis zu der der zuständige Reichsminister di« Ver-
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waltungsbehörde, der die ansordernde Kasse angehört, zur 
Leistung von Auszahlungen ermächtigt hat. Die Kassenbe
standsverstärkungen sind auf der Ermächtigung abzu
schreiben.

8 49
b) Geldversorgung

Die Kassen der Reichsabgabenvevwaltung versorgen die 
Kassen der übrigen Reichsverwaltungen nach den Bestim
mungen der Anlage 7 mit Geld. Der Reichsminister der 
Finanzen kann zulassen, daß auch die Kassen einer anderen 
Reichsverwaltung die Geldversorgung übernehmen.

8 50
c) Geldaushilfe

Die gleichgeordneten Kassen «in und derselben Rvichsver- 
waltung helfen sich gegen Aushändigung einer Quittung mit 
Geld aus. Die näheren Bestimmungen über die Geldaus
hilfe trifft der zuständige Reichsminister.

8 51
d) Zuschüsse

(1) Amtskassen und Oberlassen, für die eine Kassenbe
standsverstärkung im Wege der Geldversorgung nicht vorge
sehen ist und die sich die erforderlichen Mittel nicht im Wege 
der Geldaushilfe beschaffen können, erhalten Zuschüsse von 
der Oberkasse oder Reichshauptkasse. Kassen, die berechtigt 
sind, dem Reichsbankgiroguthaben der Reichshauptkasse Be
träge zu entnehmen, erlangen den Zuschuß durch Hingabe 
eines farbigen Schecks an die zuständige Reichsbankanstalt 
nach den Bestimmungen der Anlage 8, ander« Kassen da
durch, daß sie der Oberkasse oder Reichshauptkasse «in« Quit
tung über den angesorderien Betrag vorlegen. Der Zuschuß 
kann auch in der Weise gewährt werden, daß die Oberkasse 
oder Reichshauptkasse für die anfordernde Kasse unmittelbar 
Auszahlungen an den Empfänger (§ 39) leistet.

(2) In der in Abs. 1 genannten QuUtung ist anzugeben, 
auf welchem Zahlungsweg und zu welchem Tage der an
geforderte Betrag ausgezahlt werden soll. Die Quittung soll 
den Sichtvermerk des Kassenauffichtsb«amten tragen, durch 
den dieser die Angemessenheit des angeforderten Betrags be
stätigt. Kann der Sichtvermerk des Kassenaussichtsbeamten 
Schulze-Wagner, RetchSkassenordnung 2
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nach Angabe der anfordernden Kasse nicht beigebracht werden, 
so hat die Oberkasse oder Reichshauptkasse den Kassenauf
sichtsbeamten von der Auszahlung des Zuschusses unverzüg
lich zu benachrichtigen. Soll der angeforderte Betrag ganz 
oder teilweise durch Übergabe von Zahlungsmitteln ausge
zahlt werden, so ist der Abholende in der Quittung nament
lich zu bezeichnen; er hat sich nötigenfalls über seine Person 
auszuweisen.

8 52 
Ersuchenszahlungen

(1) In den Fällen, in denen eine Kässenbestandsver- 
stärkung (§§ 48 bis 51) nicht in Frage kommt, kann die 
Kasse eine gleichgeordnete Kasse ausnahmsweise ersuchen, für 
sie Auszahlungen zu leisten (Ersuchensauszahlungen). Ein 
solches Ersuchen soll nur gestellt werden, wenn es zur Ver
einfachung des Zahlungsgeschäfts erforderlich ist.

(2) Ersuchen um Annahme von Einzahlungen sollen an 
eine gleichgeordnete oder übergeordnete Kasse nur gerichtet 
werden, wenn die Voraussetzung hes Abs. 1 Satz 2 vorliegt 
(Ersuchenseinzahlungen).

§ 53
Auftragszahlungen

(1) Die Reichshauptkasse und die Oberkassen können Nach
geordnete Kassen zur Annahme von Einzahlungen und Lei
stung von Auszahlungen, über die die Nachgeordneten Kassen 
leinen rechnungsmäßigen Nachweis zu sühren haben, in An
spruch nehmen, wenn dadurch das Zahlungsgeschäft verein
facht wird (Auftragszahlungen). Der für die auftrag
gebende Kasse zuständige Reichsminister kann, nötigenfalls 
im Einvernehmen mit dem beteiligten Reichsminister, hier
über nähere Bestimmungen treffen.

(2) Auftragseinzahlungen sind als Hinterlegungen, Auf
tragsauszahlungen als Vorschüsse zu buchen.

8 54
Ablieferung der Einzahlungen

(1) Die Amtskassen und Oberkassen haben die Betrüge, 
die den zulässigen Kassenbestand übersteigen, unverzüglich 
an die Reichshauptkasse abzuliefern. Der zuständige Reichs
minister kann im Einvernehmen mit dem Reichsminister der 
Finanzen bestimmen, daß Amtskassen, denen eine Oberkasse



übergeordnet ist, an diese ab liefern. Die Amtskassen und 
Obertassen haben die Kasse, an die sie abgeliesert haben, von 
der Ablieferung zu benachrichtigen; Amtstassen, denen eine 
Obertasse übergeordnet ist und die unmittelbar an die Reichs
haupttasse abliefern, haben auch die Obertasse zu benachrich
tigen. Der zuständige Reichsminister bestimmt, innerhalb 
welcher Frist die Benachrichtigung stattzuftnden hat.

(2) Die Amtskassen und Oberkassen, die Auftragsauszah- 
lungen (§ 53) für die Oberkasse oder Reichshauptkasse leisten, 
haben die hierzu verwendeten Beträge der auftraggebende» 
Kasse anzurechnen und ihr gleichzeitig die Auszahlungsbelege 
oder die sie ersetzenden Bescheinigungen zu übersenden (Ab
lieferung durch Anrechnung von Auszahlungsbelegen),

(3) Austragseinzahlungen find als solche bei der Abliefe
rung zu kennzeichnen.

(4) Bargeld ist an Orten, an denen sich eine Reichsbanb
anstalt befindet, durch diese, an anderen Orten sowie ht den 
Fällen, in denen die Reichsbankanstalt bereits geschlossen ist, 
durch Vermittlung der Postanstalt abzuliefern. Der Reichs
minister der Finanzen kann Ausnahmen hiervon zulassen.

(5) In den nach § 26 Abs. 2 zu treffenden Vereinbarungen 
ist vorzusehen, daß die Geldanstalt bei nicht rechtzeitiger Aus
führung eines Ablieferungsvertrags Verzugszinsen in Höhe 
von 2 v. H. über dem jeweiligen Reichsbantdiskonte zu ent
richten hat. Kommt eine Geldanstalt dieser Berpslichtung 
»richt nach oder führt sie wiederholt Aufträge der Kasse nichl 
rechtzeitig aus, so ist die Verbindung mit ihr zu lösen.

4. Teil:Wertgegen stände
§55

(1) Der zuständige Reichsminister trifft im Einvernehmen 
mit dem Reichsminister der Finanzen Bestimmungen über die 
Behandlung von Wertgegenständen.

(2) Wertgegenstände im Sinne des Abs. 1 sind Wertpapiere, 
Wertzeichen, verkäufliche Vordrucke, ferner Kostbarkeiten und 
sonstige als Hinterlegung zu behandelnde Sachen.

(3) Wertpapiere und Kostbarkeiten, die als Sicherheit an
genommen oder beschlagnahmt sind, sollen einer Reichsbank
anstalt oder sonstigen vertrauenswürdigen Geldanstalt zur 
Verwaltung übergeben werden. Von dem Hinterleger ist eine 
Gebühr zu erheben, deren Höhe der Reichsminister der 
Finanzen sestsetzt.
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ll. Such: Sochführuag in den Kassen
1. leih Vie Sücher

1. Atschnttt: WIgemrine»
§ 56 

Zweck 
Zweck der Buchführung ist, die kassenmäßigen Borgänge 

sestzuhalten und die Unterlagen für die Mrechnung mit der 
Reichshauptkasse oder Oberkasse sowie für die Rechnungs
legung zu gewinnen.

8 57 
Arten der Bücher.

(1) Die Zahlungen sind sowohl der Zeitfolge nach als 
auch nach der dem Reichshaushaltsplan entsprechenden oder 
sonst vorgesehenen Ordnung zu buchen.

(2) Für die Buchungen nach der Zeitfolge dienen die Zeit
bücher, für die zweite Art der Buchungen die Sachbücher; 
daneben werden Hilfsbücher geführt.

§ 58 
Bezeichnung der Bücher

(1) Nach den Bestimmungen der §§ 59 bis 72 werden 
folgende Bücher geführt:

1. als Zeitbücher das Hauptbuch, die Dorbücher zum 
Hauptbuch;

2. als Sachbücher das Titelbuch, das Hinterlegungsduch. 
das Borschußbuch, das Abrechnungsbuch;

3. als Hilfsbücher die Tageskladden, das Postscheckkonto- 
gegenbuch, die Girokontogegenbücher, das Gegensach
buch, das Schecküberwachungsbuch, das Auftragsbuch.

(2) Weitere Bücher dürfen nur, wenn besondere Aufgaben 
der Kasse es ersordern, und mit Genehmigung deS zu
ständigen Reichsministers im Einvernehmen mit dem Reichs
minister der Finanzen geführt werden.

8. Abschnitt: Sie Zettbücher
§ 59 

Hauptbuch
(1) Über Einzahlungen und Auszahlungen wird ein Haupt

buch geführt. Die Einzahlungen und Auszahlungen sind ent-



weder in verschiedene Spalten ein und derselben Seite oder 
je auf die linke und rechte Seite oder je in einen Abschnitt 
oder Teilband einzutragen.

(2) Das Hauptbuch enthält die laufende Nummer und den 
Tag der Eintragung, die Bezeichnung des Einzahlungs
pflichtigen oder Empfängers, den Grund der Eintragung, bei 
Beleganrechnungen und Umbuchungen statt dessen die Be
zeichnung der anrechnenden Kasse oder des Grundes der Um
buchung, und den Betrag der Zahlung.

(3) Nach Bedarf können in das Hauptbuch für einzelne 
Gruppen von Einzahlungen und Auszahlungen oder für die 
verschiedenen Buchhalter, in das Hauptbuch einer Einheits
kasse oder Sammelkasse für die Verwaltungsbehörden, deren 
Kassengeschäfte ihr ganz öder teilweise übertragen sind, be
sondere Spalten ausgenommen werden. diesen Fällen 
kann von der in Ms. 2 vorgesehenen Einteilung des Haupt
buchs abgewichen werden. Können die Einzahlungen und 
Auszahlungen in verschiedene Spalten ein und derselben 
Seite oder je auf die linke und rechte Seite des Hauptbuchs 
eingetragen werden, so sollen die Spalten für die Ein
tragungen nach Abs. 2 in der Mitte zwischen den Ein
zahlungen und Auszahlungen vorgesehen werden.

(4) Zur Darstellung des Tagesabschlusses (§ 80) ist im 
Hauptbuch hinter den Auszahlungen ein Anhang einzu- 
rickten.

(5) Das Hauptbuch führt der Kassenleiter. Der zuständige 
Reichsminister kann zulassen, daß, soweit der Umfang der 
Kassengeschäfte es erfordert, ein anderer Beamter der Kasse 
unter der Verantwortung des Kassenleiters die Eintragungen 
in das Hauptbuch vornimmt.

§ 60 
Tagesnachweisungen

(1) Liegen bei einer Reichsverwaltung besondere Verhält
nisse vor, so kann der zuständige Reichsminister bestimmen, 
daß Tagesnachweisungen zum Hauptbuch aufgestellt werden

a) für den baren Zahlungsverkehr einschließlich der Schecke 
und Überweisungsaufträge vom Kassier,

b) für den unbaren Zahlungsverkehr vom Kassier, und 
zwar bei starkem unbaren Aahlungsverkehre getrennte 
Tagesnachweisungen sür die Zahlungen, die im Post
scheckwege, durch Vermittlung der Reichsbank oder
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durch Vermittlung sonstiger Geldanstalten bewirkt 
werden,

c) für die Beleganrechnungen (§ 54 Ms. 2) und Um
buchungen von einem vom Kassenleiter zu bestim
menden Beamten.

(2) Die Tagesnachweisungen sind auf der Vorderseite mit 
einer für das Rechnungsjahr durchlaufenden Nummer zu 
versehen; ferner sind der Tag, für den die Nachweisung aus
gestellt wird, und die Buchungsnummer des Hauptbuchs an
zugeben. Die Tagesnachweisungen sind im übrigen dem 
Hauptbuch entsprechend einzurichten.

(3) Die Ergebnisse der Tagesnachweisungen werden in das 
Hauptbuch übernommen.

§ 61
Vorbücher zum Hauptbuch

(1) Wenn die Art der Kassengeschäfte es erfordert, können 
Borbücher zum Hauptbuch für einzelne oder mehrere 
Gruppen von Einzahlungen ober Auszahlungen geführt 
werden. Die Einteilung der Borbücher ist der des Haupt
buchs anzupassen.

(2) Die Tagesergebnifse der Vorbücher werden in das 
Hauptbuch übernommen.

(3) Die Vorbücher führt der Kassier. Bei starkem baren 
Zahlungsverkehre kann die Führung der Dvrbücher einem 
anderen Beamten übertragen werden; ein Buchhalter soll 
damit nicht betraut werden.

(4) Liegen bei einer Reichsverwaltung besondere Verhält
nisse vor, so kam, der zuständige Reichsminister bestimmen, 
daß Tagesnachweisungen zu den Borbüchern für den unbaren 
Zahlungsverkehr und für Umbuchungen aufgestellt werden; 
§ 60 gilt sinngemäß.

8. «dschuttt: Die Sachbücher
8 62 

Titelbuch
(1) Bei Kassen, die einen rechnungsmäßigen Nachweis zu 

führen haben, sind die Haushaltseinnahmen und -ausgaben 
in der dem Reichshaushaltsplan entsprechenden oder sonst 
vorgeschriebenen Ordnung in ein Titelbuch einzutragen. Für 
jeden Titel und Unterteil eines Titels des Reuhshaushalts-



Plans ist in. Titelbuch ein Mschnitt einzurichten; das gleiche 
gilt, wenn ein Titel oder ein Unterteil eines Titels in den 
Erläuterungen zum Reichshaushaltsplane mit der Wirkung 
zerlegt ist, daß die Verwaltung bei der Bewirtschaftung an 
die im einzelnen ausgebrachten Beträge gebunden ist. Der 
zuständige Reichsminister kann bestimmen, daß auch in an
deren Fällen innerhalb eines Titels oder eines Unterteils 
eines Titels besondere Abschnitte im Titelbuch eingerichtet 
werden. Jeder Abschnitt ist mit einer seinen Inhalt bezeich
nenden Überschrift zu versehen.

(2) Unter der Überschrift jedes nach Ms. 1 Satz 2 einge
richteten Abschnitts sind die im Reichshaushaltsplan, in 
einem Einzelplan, im Kassenanschlag oder besonders zur Ver
fügung gestellten Haushaltsmittel (Haushaltsbetrag) sowie 
die nach der vorjährigen Rechnung verbliebenen Haushalts
reste (Z 30 Abs. 1 der Reichshaushaltsordnung) und die 
Vorgriffe (§ 30 Abs. 2, § 73 Abs. 1 Satz 2 der Reichshaus
haltsordnung) vorzutragen. Wenn im Laufe des Rechnungs
jahrs Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt oder zurück
gezogen werden, so ist dies unter dem Haushaltsbetrage zu 
vermerken. Mrd im Laufe des Rechnungsjahrs «ine Haus
haltsüberschreitung genehmigt oder die Genehmigung einer 
Haushaltsüberschreitung zurückgenommen, so ist dies unter 
der Überschrift jedes Abschnitts gesondert anzuschreiben. 
Vorgriffe sowie Vermerke über die Zurückziehung von Haus
baltsmitteln und die Zurücknahme der Genehmigung von 
Überschreitungen sind mit roter Tinte einzutragen.

(3) Das Titelbuch enthält bei Haushaltseinnahmen und 
-ausgaben, die ihrem Wesen nach mit einem Mal im vollen 
Anordnungsbetrage zu erheben und zu leisten sind (Einzel
haushaltseinnahmen und -ausgaben), die laufende Nummer 
innerhalb eines jeden Abschnitts, den Tag der Zahlung, die 
Bezeichnung des Einzahlungspflichtigen oder Empfängers, 
den Grund der Haushaltseinnahme oder -ausgabe, bot ge
zahlten Betrag und die Nummer des Belegs; bei anderen 
Haushaltseinnahmen und -ausgaben (laufenden Haushalts
einnahmen und -ausgaben) außerdem den auf ein Jahr ent
fallenden Anordnungsbetrag (Jahresbetrag), den Tag, von 
dem an die Anordnung gill, den für das Rechnungsjahr 
rechnungsmäßig nachzuweisenden Betrag (Rechnungssoll), 
die zu den einzelnen Zeitabschnitten gezahlten Beträge 
in Monats- oder Bierteljahrsspalten und den für das
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Rechnungsjahr gezahlten Gesamtbetrag der Huushaltsein- 
nahmen oder -ausgaben. Der Angabe des Grundes der 
Haushaltseinnahme oder -ausgabe bedarf es nicht, wenn da
mit die Überschrift des Abschnitts wörtlich wiederholt 
würde. Einzelhaushaltseinnahmen und -ausgaben können 
statt in besonderen Abschnitten in verschiedenen Spalten 
nebeneinander nachgetoiesen werden.

(4) Der zuständige Reichsminister kann zulassen, daß bei 
laufenden Haushaltseinnahmen und -ausgaben die zu den 
einzelnen Zeitabschnitten gezahlten Beträte statt im Titel
buch in Zahlungsnachweifungen nachgewiesen werden und 
der für das laufende Rechnungsjahr insgesamt gezahlte Be
trag in das Titelbuch übernommen wird.

(5) Einzelhaushaltseinnahmen und -ausgaben können, 
wenn es zweckmäßig erscheint, ganz oder teilweise wie lau
fende Haushaltseinnahmen und -ausgaben behandelt werden. 
Dies gilt insbesondere für Einzelhaushaltseinnahmen und 
-ausgaben, deren Erhebung und Leistung in Teilbeträgen 
zugelassen ist, sowie für Einzelhaushaltseinnahmen und 
-ausgaben, die zur Erlangung einer besseren Übersicht ge
sondert zusammengestellt werden.

(6) Liegen bei einer Reichsverwaltung besondere Derhält- 
nisse vor, so kann der zuständige Reichsminister im Einver
nehmen mit dem Reichsminister der Finanzen zulassen, daß 
das Titelbuch in anderer als der in Abs. 1 bis 3 vorgesehenen 
Form gesührt wird und daß Zeitbücher als Teile des Titül- 
buchs gelten.

(7) Das Titelbuch führt der Buchhalter.

8 63
Hinterlegungsbuch

(1) über Hinterlegungen wird ein Hinterlegungsbuch ge
führt. Die Einzahlungen sind auf die link«, die Auszah
lungen auf die rechte Seite einzutragen; Auszahlungen sind 
so zu buchen, daß sie den entsprechenden Einzahlungs
buchungen gegenüberstehen. In dem Hinterlegungsbuche 
sollen besondere Abschnitte eingerichtet werden, wenn Art 
und Umfang der Hinterlegungen es erfordern.

(2) Das Hinterlegungsbuch enthält die Nummer der Ein
tragung, den Tag der Zahlung, die Bezeichnung des Ein
zahlungspflichtigen oder Empfängers, den Grund der Zah
lung, den Betrag und einen Hinweis auf die Stelle, an der



der Betrag in den Zeitbüchern gebucht ist. Auf der Aus
zahlungsseite können die Beträge für die einzelnen Monate 
oder Vierteljahre getrennt nachgewiesen werden.

(3) Das Hinterlegungsbuch führt der Buchhalter.

8 64 
Dorschußbuch

(1) über Vorschüsse wird ein Vorschußbuch geführt. § 63 
gilt sinngemäß mit der Maßgabe, daß für Vorschüsse, die 
voraussichtlich als Haushaltsausgabe nachzuweisen sind, die 
Abschnitte getrennt nach Kapiteln und Titeln des Reichs
haushaltsplans anzulegen sind. Auch im Vorschußbuche sind 
die Auszahlungen aus die rechte, die Einzahlungen auf die 
linke Seite einzutragen. Auf der Einzahlungsseile können 
die Beträge für die einzelnen Monate oder Vierteljahre ge
trennt nachgewieken werden.

(2) Die Vorschüsse können statt in einem besonderen Buche 
in einem Abschnitt des Hinterlegungsbuchs nachgewiesen 
werden.

§65 
Abrechnungsbuch

(1) Über Ablieferungen an die Oberkasse und Reichshaupt
kasse, mit Ausnahme der Ablieferungen von AuftragSein- 
zahlungen, und über Kassenbestandsverstärkungen wird bei 
der Kasse ein Abrechnungsbuch gegenüber der Kasse, mit der 
sie im Abrechnungsverkehre steht, geführt. Steht die Kasse 
mit mehreren Kassen im Abrechnungsverkehre, so ist für jede 
Kasse im Abrechnungsbuch eine Spalte oder ein Abschnitt 
einzurichten.

(2) Das Abrechnungsbuch enthält die laufende Nummer 
und den Tag der Eintragung, die Art der Ablieferung (bar, 
unbar, Belege), die Form der Kassenbestandsverstarkung 
(Geldversorgung, Geldaushilfe, Zuschuß), den Betrag der 
Ablieferung und der Kafsenbestandsverstärkung.

(3) Das Abreähnungsbuch führt der Buchhalter. In 
Kassen, in denen etn Oberbuchhalter bestellt ist, führt dieser 
das Abrechnungsbuch; der zuständige Reichsminister kann 
zulassen, daß, soweit der Umfang der Kassengeschäfte es er
fordert, ein anderer Beamter der Kasse unter der Verantwor
tung des Oberbuchhalters die Eintragungen in das Abrech- 
nungsbuch vornimmt.
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4. «Weift: Sie HUsWcher
§66 

Tageskladden
(1) Zum Zwecke der Eintragung der durch Übergabe oder 

Übersendung von Zahlungsmitteln bewirkten Zahlungen 
können Tageskladden geführt werden, wenn dem Kassen
leiter für die Erledigung des baren Zahlungsverkehrs ein 
Kassier beigegeben ist. Die Tageskladde führt der Kassier.

(2) Das gleiche gilt, wenn die Führung der Dorbücher zum 
Hauptbuch bei starkem baren Zahlungsverkehr einem anderen 
Beamten als dem Kassier übertragen ist (§ 61 Abs. 3).

(3) Werden Tagesnachweisungen für den baren Zahlungs
verkehr aufgestellt (§ 60), so ist keine Tageskladde zu führen

§ 67 
Postscheckkontogegenbuch

(1) Zum Nachweis des Guthabens der Kasse auf dem Post
scheckkonto kann ein Postscheckkontogegenbuch geführt werden

(2) Das Postscheckkontogegenbuch enthält die laufende 
Nummer und den Tag der Eintragung, bei Einzahlungen die 
Worte „Nach dem Kontoauszugs, bei Auszahlungen die Be
zeichnung des Empfängers, und die gezahlten Beträge.

(3) Das Postscheckkontogegenbuch führt der Kassier.

§ 68 
Girokontogegenbücher

(1) Zum Nachweis des Guthabens der Kasse bei Geldan
stalten wird je ein Girokontogegenbuch geführt. § 67 Abs. 2 
gilt sinngemäß. Wird von einer Geldanstalt ein Buch ge
liefert (z. B. daS Reichsbankgirokontogegenbuch der Reichs
bank), so dient dieses als Girokontogegenbuch.

(2) Die Girokontogegenbücher führt der Kassier.

§ 69
Gegensachbuch

(1) Bei der Reichshauptkasse und den Oberkassen können 
Zahlungen, die in den Sachbüchern nachzuweisen sind, in 
ein Gegensachbuch eingetragen werden, um ihr Ausfinden 
in den Sachbüchern und das Abstimme» zwischen dem Haupt
buch und den Sachbüchern zu erleichtern.



(2) Das Gegensachbuch enthält die laufende Nummer, die 
Nummer, unter der die Zahlung in den Zeitbüchern gebucht 
ist, die auf die einzelnen Sachbücher entfallenden Beträge 
mit der Angabe, an welcher Stelle sie in den Sachbüchern ge
bucht sind, und die Gesamttagessumme.

(3) Das Gegensachbuch führt der Buchhalter.

8 70 
Schecküberwachungsbuch

(1) über die der Kasse übergebenen und übersandten Schecke 
wird ein Schecküberwachungsbuch geführt.

(2) Das Schecküberwachungsbuch enthält die laufende 
Nummer, den Tag der Annahme des Schecks, die Bezeich
nung des Einzahlungspflichtigen, die Bezeichnung des Be
zogenen, die Nummer des Schecks, den Betrag, den Tag 
der Vorlegung, den Einlösungstag, den Betrag etwaiger 
Kosten sowie im Falle der Nichteinlösung die Angabe, wann 
der Scheck zurückgesandt ist.

(3) In das Schecküberwachungsbuch sind auch Postscheck- 
und Reichsbanküberweisungsaufträge, die der Kasse über
geben oder übersandt werden, einzutragen. Abs. 2 gilt sinn
gemäß.

(4) Das Schecküberwachungsbuch führt der Kassenleiter 
oder, wenn der Umfang der Geschäfte es erfordert, ein von 
ihm zu bestimmender Beamter der Kasse.

8 71
Auftragsbuch

(1) Bei Amtskassen und Oberkassen, die Auftragseinzah
lungen (8 53) laufend anzunehmen oder Auftragsauszah
lungen laufend zu leisten haben, kann hierüber ein Auftrags
buch geführt werden.

(2) Das Auftragsbuch enthält die laufende Nummer, den 
Grund der Zahlung, den auf ein Jahr entfallenden Anord
nungsbetrag, den Tag, von dem an die Anordnung gilt, die 
Bezeichnung des Einzahlungspflichtigen oder Empfängers 
und die zu den einzelnen Zeitabschnitten gezahlten Beträge.

(3) Das Auftragsbuch führt der Buchhalter.
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5. Abschnitt: Bereinigung een Büchern

8 72 
Bereinigung von Büchern

(1) Einzelhaushaltseinnahmen und -ausgaben (§i 62 
Abs. 3) sollen statt im Titelbuch im Hauptbuch oder in den 
Borbüchern zum Hauptbuch nachgewiesen werden, wenn da
durch die Geschäftsführung der Kasse oder die Rechnumgs- 
legung nicht erschwert wird.

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 gilt sinngemäß für Himter- 
legungen, Vorschüsse, Ablieferungen und Kassenbestamds- 
verstärkungen.

2. Teil: Zührung -er Sücher
§ 73

Äußere Form der Bücher,Kartei, Loseblatt
bücher

(1) Die Bücher der Kasse sind jeweils sür ein Rechnungs
jahr oder Teile eines Rechnungsjahrs führen, soweit der 
zuständige Reichsminister wicht für bestimmte Haushalts-ein- 
nahmen und -ausgaben Ausnahmen zuläßt. Satz 1 steht der 
Verwendung eines für einen Zeitabschnitt angelegten Buches 
für weitere Zeitabschnitte nicht entgegen, sofern die Rech
nungslegung dadurch nicht berührt wird. Die Bücher können 
in Teilbänden geführt werden; dies gilt insbesondere auch, 
wenn dadurch bei verschiedener Größe der zu verwendenden 
Vordrucke eine Papierersparnis erzielt wird.

(2) Die Bücher sollen in der Regel in gebundener oder ge
hefteter Form geführt werden. Der zuständige Reichsminister 
bestimmt, ob und welche Sicherungsmaßrezeln sür die Bücher 
zu treffen sind. Wenn es zur Erleichterung der Kassen
geschäfte zweckmäßig ist, können Bücher in Form einer Kartei 
oder als Loseblattbücher geführt werden; der zuständige 
Reichsminister trifft die näheren Bestimmungen, die er
forderlich sind, um Unregelmäßigkeiten, insbesondere ein un
statthaftes Entfernen einzelner Karten oder Blätter, auszu- 
schließen.

(3) Die gebundenen und gehefteten Bücher sind mit Seiten
zahlen zu versehen. Wenn Eintragungen über zwei sich 
gcgenüberstehende Seiten eines Buches gemacht werden oder



Einzahlungen und Auszahlungen sich auf der linken und 
rechten Seite gegenüberstehen, so gelten die beiden Blatt
seiten als eine Seite. Bücher und Bücherteile, di« später in 
andere Büch« ausgenommen werden sollen, sind zunächst 
unten mit Seitenzahlen zu versehen.

(4) Die Bücher können so eingerichtet werden, daß die 
Spaltensummen einer Seite ohne Übertragung auf die 
nächste Seite den auf dieser eingetragenen Beträgen zuge
rechnet werden können.

(5) Der zuständige Reichsminister kann bestimmen, daß in 
die Bücher außer den in der Reichskassenordnung vorge
sehenen Spalten noch weitere Spalten ausgenommen werden.

§ 74
Form der Eintragungen

(1) Die Eintragungen in Bücher und Nachweisungen sind 
deutlich lesbar mit schwarzer Tinte vorzunehmen; TageS- 
summen, für die keine besondere Spalte vorgesehen ist, dürfen 
mit grüner Tinte eingetragen werden. Abschungen sind mit 
roter Tinte einzutragen; zum Zwecke der Eintragung von 
Absetzungen in einem Gesamtbeträge kann ein besonderer 
Abschnitt eingerichtet werden, in dem die einzelnen Ab
setzungen mit schwarzer Tinte zu buchen sind. Der zuständige 
Reichsminister kann zulassen, daß zu Eintragungen in die 
Tageskladden Tintenstift verwendet wird.

(2) Abkürzungen sind zu gebrauchen, wenn sie allgemein 
verständlich oder von der zuständigen Verwaltungsbehörde 
zugelassen sind.

(3) Bei der Eintragung von Zahlungen nach der Zeitfolge 
dürfen Linien nicht freigelassen werden; Eintragungen 
zwischen den Linien sind unzulässig.

(4) Änderungen dürfen nur so vorgenommen werden, daß 
die ursprüngliche Eintragung lesbar bleibt; sie sind durch 
Beifügen des Namenszeichens des ändernden Beamten und 
des Tages der Änderung zu bescheinigen. Ausschaben, über
kleben und übermalen ist unzulässig. Nach dem Tages
abschlusse (§ 80) dürfen die Beträge nicht mehr geändert 
werden; wenn Eintragungen zu berichtigen sind, ist der 
Unterschiedsbetrag durch eure Neueintragung zu- oder ab
zusetzen; bei der berichtigten Eintragung ist heraus hinzu
weisen.
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(5) Ziffern sind in den Längsspalten sorgfältig unterein
ander zu setzen. Die Reichsmarkbeträge sind in Gruppen 
von je drei Ziffern anzuschreiben. Bei der Eintragung von 
Beträgen unter 10 Reichspfennigen ist vor den Betrag eine 
Null zu setzen.

§ 75
Buchungsbestimmungen

(1) Die Zahlungen sind zunächst in die Zeitbücher und 
Hilfsbücher, sodann in die Sackbücher einzutragen. Einzah
lungen durch Übergabe oder Übersendung von Zahlungs
mitteln sind am Einzahlungstage (§ 35), sonstige Ein
zahlungen an dem Tage, an dem die Kasse von der Gutschrift 
Kenntnis erhält, zu buchen. Auszahlungen sind am Aus
zahlungstage (§ 38) zu buchen.

(2) Die für den rechnungsmäßigen Nachweis in Frage 
kommenden Bücher und Nachweisungen der Kasse sind ko zu 
führen, daß sie in Urschrift als Kassenrechnung oder als Teile 
der Kassenrechnung verwendet werden können.

(3) Amtskassen und Oberkassen haben die Buchungen so 
vorzunehmen, daß die Öberkasse oder Reichshauptkasse die 
Ergebnisse in Gesamtbeträgen in ihre Bücher übernehmen 
kann, soweit sie nicht die Buchungen einzeln vornehmen muß.

(4) Bei laufenden Haushaltseinnahmen und »ou8^a6en 
(§ 62 Abs. 3) und den diesen gleich zu behandelnden Ernzeb- 
haushaltseinnahmen und -ausgaben (§ 62 Abs 5) ist in dem 
Titekbuch anzugeben, in welcher Weise die Anordnungs
beträge «inzuziehen oder auszuzahlen sind.

(5) In das für einen neuen Zeitabschnitt angelegte Titel
buch sind aus dem Titelbuche des abgelaufenen Zeitabschnitts 
die für den neuen Zeitabschnitt geltenden Anordnungs
beträge sowie die für Zahlungen in dem neuen Zeitabschnitt 
erforderlichen Dermerke zu übernehmen.

(6) Nicht gezahlte Beträge (Kassenreste) sind in dem ab
geschlossenen Titelbuche zu vermerken und zu erläutern und 
in das für den neuen Zeitabschnitt angelegte Titelbuch ein
zutragen. In beide Tttelbücher sind gegenseitige Hinweise 
aukzunehmen.

(7) Werden Einzelhaushaltseinnahmen und -ausgaben in 
Teilbeträgen erhoben oder geleistet, ohne daß nach § 62 
Abs 5 versahren wird, so sind in das Titelbuch bei den ein
zelnen Zahlungen gegenseitige Hinweise aufzunehmen.



(8) Die Bestimmungen der Abs. 4 bis 7 gelten sinngemäß 
für oas Hinterlegungsbuch, das Borschußbuch und das Auf
tragsbuch.

8 76
Gang des Buchungsverfahrens

(1) Der Kassenleiter soll die Annahmeanordnungen über 
den Buchhalter dem Kassier zuleiten. Anordnungen über 
laufende Haushallseinnahmen (§ 62 Abs. 3) und über 
diesen gleich zu behandelnde Einzelhaushaltseinnahmen 
(§ 62 Abs. 5) sind vor der Zuleitung an den Kassier zum Soll 
zu stellen. Die Belege werden von dem Kassier nach An
nahme der Einzahlung zur Eintragung in das Hauptbuch an 
den Kassenleiter, von diesem zur Eintragung in die Sach
bücher an den Buchhalter zurückzugeben.

(2) Der Kassenleiter soll die Auszahlungsanordnungen 
dem Buchhalter zuleiten. Dieser prüft, ob die Auszahlungs
anordnungen in der Form den ergangenen Bestimmungen 
entsprechen und sich im Rahmen der verfügbaren Mittel 
halten. Ergeben sich bei der Prüfung keine Anstände, so ver
sieht der Buchhalter die Anordnung mit seinem Namens
zeichen und leitet sie dem Kassier zu. Anordnungen über lau
fende Haushaltsausgaben (§ 62 Abs 3) und über diesen 
flleich zu behandelnde Einzelhaushaltsausgaben (§ 62 Abs. 5) 
ind vor der Zuleitung an den Kassier zum Soll zu stellen. 

Der Kassier leistet die Auszahlung auf die mit dem Namens
zeichen des Buchhalters versehenen Anordnungen und gibt 
dem Kassenleiter die Belege zur Eintragung in das Haupt
buch zurück; dieser leitet die Belege dem Buchhalter zur Ein
tragung in die Sachbücher zu. Ist eine Auszahlungsanord
nung zu beanstanden oder gibt sie sonst zu begründeten Be
denken Anlaß, so ist sie mit Begründung unerledigt an die 
anordnende Stelle zurückzuleiten. Erhält die Kasse die bean
standete Anordnung mit der schriftlichen Weisung, sie aus
zuführen, zurück, so ist auf Grund dieser Weisung die Aus
zahlung zu leisten.

(3) Der Kassier soll die Belege nach der Zahlung dem 
Buchhalter unmittelbar zuleiten, wenn Tagesnachweisungen 
(8 BO) aufgestellt oder Borbücher zum Hauptbuch (§ 61) 
geführt werden.

(4) Der zuständige Reichsminister trifft unter Berücksich
tigung der dienstlichen Erfordernisse der Kassen seines Ber-
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waltungsbereichs die näheren Bestimmungen über den Gang 
des Buchungsverfahrens; für bestimmte Haushaltsein
nahmen kann eine von Abs. 1 abweichende Regelung ge
troffen werden.

§ 77
Aufbewahrung der Bücher und Belege

Die Bücher und Belege find sicher auszubewahren. Belege 
sind so zu ordnen, daß sie jederzeit leicht aufgefunden 
werden künnen.

8 78
Behandlung des Buchausgleichs und der 

Umbuchungen
Die §§ 56 bis 77 gelten sinngemäß für den Buchausgleich 

(§ 28) und die Umbuchungen.

3. Teil: Abschluß -er -Scher, -ldrechnung
8 79

Zweck und Arten des Abschlusses
(1) Die Bücher der Kasse sind zu bestimmten Zeitpunkten 

abzuschließen. Der Abschluß findet statt, um die Summen 
der angenommenen Einzahlungen und geleisteten Auszah
lungen zu ermitteln.

(2) Es sind zu unterscheiden: der Tagesabschluß, der Mo
natsabschluß, der Bierteljahrsabschluß und der Jahres
abschluß.

8 80 
Tagesabschluß

(1) Die Kasse hat, wenn Zahlungen bewirkt worden sind, 
zum Schlüsse der Dienststunden im Anhang zum Hauptbuch 
(§ 59 Abs. 4) einen Tagesabschluß zu machen. Nach der 
Übernahme der Ergebnisse der Tagesnachweisungen (8 60) 
und Vorbücher zum Hauptbuch (§ 61) in das Hauptbuch sind 
in diesem die Einzahlungen und Auszahlungen je für sich 
aufzurechnen: der Unterschiedsbetrag zwischen den Gesamte 
summen der Einzahlungen und Auszahlungen ist dem zuletzt 
buchmäßig festgestellten Bestände (Kassensollbestand) hinzu
zurechnen. Der nach der Hinzurechnung sich ergebende Be
trag bildet den neuen Kasstnsollbestand.

(2) Der Kassenbestand ist zu ermitteln (Kassenbastands- 
aufnahme) und dem Kafsensollbestande gegenüberzustellen.



Es ist ersichtlich zu machen, wie sich der Kassenbestand aus 
Zahlungsmitteln und Guthaben zusammensetzt und in wel
cher Höhe Schecke und Überweisungsaufträge zur Einlösun
weitergegeben worden sind.

(3) Unstimmigkeiten, die sich bei der Gegenüberstellung des 
Kassenbestandes mit dem Kassensollbestand ergeben, sind so- 
fort aufzuklären. Kassenfehlbeträge und Kassenüberschüsse 
sind zu vermerken. Kassenfehlbeträge sind von dem Kasseu- 
beamten sofort zu ersetzen; geschieht dies nicht, so ist der 
Fehlbetrag, wenn der hierfür verantwortliche Beamte die 
Haftpflicht anerkennt, zu dessen Lasten, andernfalls zu Lasten 
des Reichs als Vorschuß zu buchen. Der Kassenleiter hat dem 
Vorsteher der Verwaltungsbehörde, der die Kasse angehört, 
und dem Kassenaufsichtsbeamten von dem als Vorschuß ge
buchten Fehlbeträge Kenntnis zu geben. Kassenüberschüsse 
sind als Hinterlegungen zu behandeln; wenn sie aufgeklüt 
werden können, dürfen sie nur auf Grund einer Aus
zahlungsanordnung ausgezahlt werden, andernfalls ver
bleiben sie dem Reiche.

(4) Der Kassenleiter hat die Richtigkeit des Tagesab
schlusses anzuerkennen. Die vorhandenen Zahlungsmittel 
sind im Kassenbehälter aufzubewahren; den Betrag haben 
die Beamten, unter deren Mitverschluß der Kassenbehälter 
steht, anzuerkennen.

8 81
Monats-, Vierteljahrs- und Jahres

abschluß, Abrechnung
(1) Die Amtskassen und Oberkassen haben ihre Bücher für 

jeden Kalendermonat und für das Rechnungsjahr abzu
schließen und gleichzeitig mit der Oberkasse oder Reichs
hauptkasse abzurechnen. Der zuständige Reichsminister setzt 
den Tag fest, an dem der Abschluß für den abgelaufenen 
Kalendermonat stattzufinden hat. Der Reichsminister der 
Finanzen bestimmt den Tag und den Monat, bis zu dem die 
Bücher für das abgelaufene Rechnungsjahr abzuschließen 
sind. Der zuständige Reichsminister kann bestimmen, daß 
die Bücher statt für jeden Kalendermonat nur für jedes 
Kalendervierteljahr abgeschlossen werden; Satz 2 gilt sinn
gemäß.

(2) Das Hauptbuch und die Barbücher zum Hauptbuch, 
die Sachbücher und das Gegensachbuch fiiw aufzurechnen 
Nach der Aufrechnung ist zu prüfen, ob die Ergebnisse der 
Schulze-Wagner, Retch-kaffenordmmg.
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einzelnen Bücher übereinstimmen. Im Hauptbuch sind die 
Auszahlungen von den Einzahlungen abzuziehen, der in den 
nächsten Zeitabschnitt zu übernehmende Bestand ist anzu
geben. Der zuständige Reichsminister kann im Einvernehmen 
mit dem Reichsminister der Finanzen bestimmen, daß bei 
den Abschlüssen von der Ausrechnung des Titelbuchs für be
stimmte Haushaltseinnahmen abgesehen wird, wenn diese 
getrennt nach Kapiteln und Titeln in Zeitbücher eingetragen 
werden, die nach § 62 Abs. 6 als Teile des Titelbuchs gelten.

(3) Die Amtskassen und Oberkassen haben über jeden Ab
schluß eine Abschlußnachweisung aufzustellen. Diese enthält 
die einzelnen Summen der aus dem Titelbuch und, soweit 
dieses nicht aufgerechnet wird, aus dem Hauptbuch oder den 
Borbüchern zum Hauptbuch sich eraebeiwen Haushaltsein
nahmen und -ausgaben in der dem Reichshaushaltsplan ent
sprechenden oder sonst vorgeschriebenen Ordnung, die Gegen
überstellung dieser Haushaltseinnahmtn nebst Kassenbe
standsverstärkungen und dieser Haushaltsausgaben nebst 
Ablieferungen nach dem Abrechnungsbuche sowie die Rich
tigkeitsbescheinigung des Kassenaufsichtsbeamten. Die Ober
kasse oder Reichshauptkasse übernimmt aus Grund der Ab
schlußnachweisungen die Haushaltseinnahmen und -aus
gaben in ihre Bücher und bewirkt die sonst erforderlichen 
Eintragungen.

(4) Der Reichsminister der Finanzen bestimmt, für welchen 
Zeitabschnitt die Reichshauptkl^se ihre Bücher abzuschließen 
hat. Für den Abschluß der Bücher der Reichshauptkasse 
gelten die Abs. 1 bis 3 sinngemäß.

UL Such: kasserrprüfuagru
1. Cdl: Allgemeine«

8 82
Zweck und Arten

(1) Bei den Kassen sind ordentliche und außerordentliche 
Kassenprüfungen vorzunehmen. Der zuständige Reichs
minister kann im Einvernehmen mit dem Reichsminister der 
Finanzen zulassen, daß in den Fällen des § 17 Abs. 2 von der 
Vornahme ordentlicher Kassenprüfungen abgesehen wird.



Text der Rrich-kassnuirdmmg 51

(2) Zweck der Kassenprüfungen ist, zu ermitteln, ob der 
Kassenbestand mit dem Ergebnis der Eintragungen in den 
Zeitbüchern übereinstimmt, ob die Bücher richtig geführt 
sind, insbesondere die Eintragungen in den Sachbüchern 
Denen in den Zeitbüchern entsprechen, ob die erforderlichen 
Belege vorhanden und auch im übrigen die Kassengeschäfte 
ordnungsgemäß erledigt sind.

8 83 
Zahl

Ordentliche Kassenprüfungen sind in der Regel monatlich 
einmal, außerordentliche Kassenprüfungen jährlich min
destens einmal vorzunehmen. Der zuständige Reichsminister 
bestimmt die Zahl der bei den Kassen seines Berwaltungs- 
bereichs vorzunehmenden ordentlichen und außerordent
lichen Kassnwrüsungen; er kann diese Befugnis für die 
ordentlichen Kassenprüsungen auf die höheren Berwaltungs- 
behörden übertragen. Hat in dem Zeitabschnitt, in dem eine 
ordentliche Kassenprüfung vorzunehmen ist, eine außer
ordentliche Kassenprüfung stattgefunden, so kann von der 
Bornahme der ordentlichen Kassenprüfung abgesehen werden.

§ 84 
Anordnung und Zeitpunkt

(1) Nach näherer Bestimmung des zuständigen Reichs- 
Ministers werden die ordentlichen Kassenprüfungen von dem 
Kassenaufsichtsbeamten (§ 17) oder dem Vorsteher der Ver
waltungsbehörde, der die Kasse angehört, die außerordent
lichen von dem Vorsteher der Verwaltungsbehörde, der die 
Kasse angehört, der übergeordneten Verwaltungsbehörde 
oder dem zuständigen Reichsminister angeordnet.

(2) Der Zeitpunkt der ordentlichen Kassenprüfungen ist 
der Kasse vorher bekanntzugeben, wenn nicht besondere 
Gründe entgegenstehen; der Zeitpunkt der außerordentlichen 
Kassenprüfungen ist geheimzuhalten. Bei der Festsetzung des 
Zeitpunkts für die Vornahme der Kassenprüfungen ist die 
Geschäftslage der Kasse zu berücksichtigen, wenn nicht aus be
sonderen Gründen hiervon abgesehen werden muß.

8 85
Kassenprüfung bei Kassenübergabe

Bei der Kassenübergabe (§ 13 Abs. 2) ist eine ordentliche 
Kassenprüfung vorzunehmen.
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§86
Von der Prüfung umfaßter Zeitraum

Die ordentlichen Kassenprüfungen haben den Zeitraum bis 
zu der vorangegangenen ordentlichen oder außerordentlichen 
Kafsenprüsung, die außerordentlichen Kassenprüfungen 
haben, soweit die Bücher uttb Belege vorliegen, den Zeitraum 
bis zu der vorangegangenen außerordentlichen Kassen
prüfung zu umfassen.

§ 87
Prüfungsbeamte

(1) Die ordentlichen Kassenprüfungen werden von beut 
Kmsenaufsichtsbearnten vorgenommen.

(2) Außerordentliche Kassenprüfungen, die der Vorsteher 
der Verwaltungsbehörde, der die Kasse angehört, angeordnei 
hat, werden von diesem oder dem Kassenaussichtsbeamten 
vorgenommen. Mit der Vornahme außerordentlicher Kassen
prüfungen, die die übergeordnete Verwaltungsbehörde oder 
der zuständige Reichsminister angeordnet hat, beauftragt die 
anordnende Stelle einen ihrer Beamten oder einen Beamten 
der Nachgeordneten Behörden.

(3) Wenn es der Umfang der Prüfungsgefchäfte erfordert, 
können dem Prüfungsbeamten andere Beamte, die nicht Be
amte der Kasse sein dürfen, beigegeben werden; diese haben 
ihn nach seinen Weisungen bei der Vornahme der Kassen- 
priisung zu unterstützen.

2. teil: Gröentliche Kafsenprüfungen
§ 88

Borarbeitender Kasse
(1) Bor Beginn der ordentlichen Kafsenprüsung haben die 

Kassenbeamten die Zeitbücher abzuschlteßen und den Kassm- 
sollbestand (§ 80 Abs. 1) zu ermitteln. Das Ergebnis des 
Mschlusses des Hauptbuchs und der Kassensollbestand sind in 
einen Kassenbestandsausweis zu übernehmen.

(2) Der Kassenleiter hat den Kassenbestand zu ermitteln 
und getrennt nach Bargeld, Schecken, Postscheck- und Reichs
banküberweisungsaufträgen, Wechseln und nach den Gut
haben der Kasse beim Postscheckamte, bei der Reichsbank und 
sonstigen Geldanstalten im Kassenbestandsausweise darzu- 
stellen.



Text der Reichskassenordnimg 53

(3) Der Kassenleiter hat den Kassenbestandsausweis zu 
vollziehen und dem Prüfungsbeamten zu übergeben.

8 89
Prüfung des Kassenbestandes

(1) Bei Beginn der ordentlichen Kassenprüfung hat der 
Prüfungsbeamte zu prüfen, ob der in dem Kassenbestands
ausweise nach § 88 Abs. 2 dargestellte Kassenbestand vor
handen ist; er hat die in dem Kassenbestandsausweis ange- 
aebenen Guthaben der Kasse bei der Reichsbank und sonstigen 
Geldanstalten von diesen bestätigen zu lassen und die Rich
tigkeit des Guthabens beim Postscheckamt aus Grund der 
Kontoauszüge des Postscheckamts zu prüfen.

(2) Der Prüfungsbeamte darf die Prüfung des Kassen
bestandes den ihm nach § 87 Abs 3 beigegebenen Beamten 
nicht übertragen.

§90
Prüfung der Buchungen und Belege

(1) Der Prüfungsbeamte hat die einzelnen Buchungen auf 
Grund der Belege, außerdem die Richtigkeit der in den Fällen 
>es § 44 auf den Belegen abgegebenen Bescheinigungen an 
Hand der Lastschriftzettel oder sonstiger Unterlagen zu 
prüfen.

(2) Der Prüfungsbeamte hat zu prüfen, ob die im Geld
eingangsbuche (§ 20 Abs. 2) eingetragenen Wertsendungen, 
die von dem Postscheckamt und von Geldanstalten der Kasse 
gutgeschriebenen Beträge und die zu Auszahlungen, ver
wendeten Schecke und Überweisungsaufträge ordnungsgemäß 
verbucht sind; er hat ferner die Scheck- und llbernÄsungs- 
hefte auf ihre Bollständigkeit zu prüfen.

(3) Der Prüfungsbeamte soll die Belege daraufhin prüfen, 
ob sie in der Form den ergangenen Bestimmungen ent
sprechen.

(4) Der zuständige Reichsminister kann zulassen, daß die 
Prüfung auf Stichproben beschränkt wird.

§91
Prüfung der Gesamtergebnisse der Bücher

(1) Nach Prüfung der einzelnen Buchungen und Belege hat 
der Prüfungsbeamte zu prüfen, ob die Tagesnachweisungen 
und Borbücher zum Hauptbuch richtig aufgerechnet, die
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Summen der Tagesnachweisunaen in das Hauptbuch oder 
die Borbücher und die Summen der Borbücher in das Haupt
buch richtig übernommen sind und das Hauptbuch richtig 
aufgerechnet ist. Sodann hat er zu prüfen, ob das nach 8 88 
Abs 1 in dem Kassenbestandsausweise nachgewiesene Er
gebnis des Abschlusses des Hauptbuchs mit dem HaWt- 
buch übereinstimmt und der angegebene Kassensollbestand 
ricktig ist.

(2) Der Prüfungsbeamte hat zu prüfen, ob der durch die 
Prüfung.festgestellte Kassensollbestand mit dem Kassenbestand 
übereinstimmt. Ergibt sich ein Kassenfehlbetrag oder Kassen
überschuß, so ist entsprechend § 80 Abs. 3 zu verfahren.

(3) Der Prüfungsbeamte hat ferner zu prüfen, ob die 
Sachbücher bei dem der ordentlichen Kassenprüfung Voran
getzangenen Abschluß richtig aufgerechnet sind und zu diesem 
Zeitpunkt mit dem Ergebnis des Hauptbuchs übereinge- 
stimmt haben. Der zuständige Reichsminister kann zulassen, 
daß nur in einzelnen Sachbüchern die Aufrechnung ganz 
oder teilweise nachgeprüft wird; er kann diese Befugnis auf 
die höheren Berwaltungsbehörden übertragen.

(4) Der Prüfungsbeamte darf die in Abs. 1 Sah 2 und 
Abs. 2 vorgesehene Prüfung den ihm nach § 87 Abs. 3 bei
gegebenen Beamten nicht übertragen.

§92
Zeichnung der Bücher und Belege

(1) Der Prüsungsbeamte oder die ihm nach § 87 Abs. 3 
beigegebenen Beamten haben in den von ihnen geprüften 
Büchern zu vermerken, daß und an welchem Tage diese ge
prüft worden sind. Die geprüften Belege sind mit dem 
Namenszeichen zu versehen.

(2) Der Prüfungsvermerk ist in den Zeitbüchern und Hilfs
büchern neben die letzte Eintragung, in den Sachbüchern auf 
die erste Seite zu setzen.

§ 93
Sonstige Obliegenheiten des 

Prüfungsbeamten
(1) Der Prüfuntzsbeamte hat sich davon zu überzeugen, ob 

auch im übrigen die Kassengeschäfte ordnungsgemäß erledigt, 
insbesondere die Haushaltseinnahmen und -ausgaben sowie 
die sonstigen Zahlungen rechtzeitig und vollständig erhoben



und geleistet sind, ob der tägliche Kassenbestand die zulässige 
Höhe nicht überschritten hat, Hinterlegungen und Vorschüsse 
rechtzeitig abgewickelt und bei Austragsauszahlungen die 
Auszahlungsbelege rechtzeitig angerechnet werden (§ 54 
Abs. 2).

(2) Er hat ferner festzustellen, ob die für die Sicherheit 
der Kasse getrosfenen Maßnahmen ausreichen.

(3) Nach dem Abschluß der Bücher (§ 81) hat er zu 
prüfen, ob die nach § 75 Ms. 5, 6, 8 aus den Büchern des 
abgelaufenen Zeitabschnitts in die für den neuen Zeitab
schnitt angelegten Bücher zu übernehmenden Angaben rich
tig übertragen sind.

(4) Der Prüfungsbeamt« hat festzustellen, ob die in der 
Niederschrift über die vorangegangene ordentliche Kassen
prüfung enthaltenen Prüfungsbemerkungen erledigt sind 
oder welche Hinderungsgründe der Erledigung entgegen- 
stehen.

(5) Der Prüfungsbeamte darf die Prüfung, ob der tägliche 
Kassenbestand die zulässige Höhe nicht überschritten hat 
(Ms. 1), sowie die in Ms. 2 und 4 vorgesehene Prüfung den 
lhm nach §87 Ms. 3 beigegebenen Beamten nicht übertragen.

8 94
Laufende Vornahme von Prüfungsarbeiten 

Die in den 88 90 bis 93 genannten Arbeiten können, so
weit es zweckmäßig ist, in dem zwischen zwei Kassenprüfungen 
liegend«! Zeitraum vorgenommen werden.

895 
KassenprüfungSniederschrift

(1) über die ordentliche Kassenprüfung ist eine Niederschrift 
(KassenprüfungSniederschrift) aufzunehmen, die Ort und Tag 
der Kassenprüfung, die Bezeichnung des Prüfungsbeamten, 
der geprüften Kasse und des Kassenleiters, den Gang, den 
Umfang und die Ergebnisse der Prüfung sowie etwaige Ein
wendungen des Kassenlerters gegen Prüfungsbemerkungen 
enthält. Sind DrüfungSbemermngen aus früheren ordent
lichen Kassenprüfungen noch nicht erledigt, so sind sie mit 
Angabe der Hinderungsgründe in der Niederschrift zu ver
merken. Der Kassenbestandsausweis ist der Niederschrift bei
zufügen. Die Niederschrift ist von dem Prüfungsbeamten 
und dem Kassenleiter zu vollziehen.
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(2) Geringfügige Beanstandungen sind nach Möglichkeit 
im Verlaufe der Kassenprüfunß zu beseitigen. In diesem 
Falle ist von der Aufnahme einet Prüfungsbemerkung in 
die Niederfchrift abzusehen.

(3) Der zuständige Reichsminister bestimmt, welcher Stelle 
die Niederschrift vorzulegen ist.

3. teil: /koßeror-entliche Kasseoprüfungen

§96
Für die außerordentlichen Kassenprüfungen gelten die 

§§ 89 bis 93 und § 95 sinngemäß; die außerordentlichen 
Kassenprüfungen sollen erschöpfender als die ordentlichen 
sein. Die Prüfung kann für den vor der vorangegangenen 
ordentlichen Kassenprüfung liegenden Zeitraum auf Stich
proben beschränkt werden. Die in § 88 genannten Arbeiten 
sind bei Beginn der außerordentlichen Kassenprüfung auszu
führen; der Kaffenleiter hat den Kassenbestand in Gegenivart 
des Prüsungsbeamten zu ermitteln und in dem Kassenbe
standsausweise darzusteilen.

4. teil: Kaffenprüfungen -urch den Rechnungshof -es
Deutschen Reich»

§97
Nimmt der Rechnungshof des Deutschen Reichs nach § 97 

der Reichshaushaltsordnung Kassenprüfungen vor, so be
stimmt er das Verfahren.

IV. Such: Übergangs- UN- Schluffbestimmungen
§ 98

Ermächtigung zum Erlaß abweichender Be
stimmungen

(1) Der Reichsminister der Finanzen kann für die Reichs
hauptkasse und die Einheitskassen (§ 5), soweit erforderlich 
im Einvernehmen mit dem zuständigen Reichsminister, von 
der Reichskassenordnung abweichende Bestimmungen treffen, 
wenn die besonderen Aufgaben dieser Kassen es erfordern. 
Er kann insbesondere zulassen, daß im Hauptbuch, ab-
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weicheild von den Bestimmungen des § 59, Einzahlungen 
und Auszahlungen in einer Spalte untereinander mit 
schwarzer und roter Tinte gebucht werden.

(2) Der zuständige Reichsminister kann im Einvernehmen 
mit dem Reichsminister der Finanzen von der Reichskassen
ordnung abweichende Bestimmungen treffen, soweit die Ver
wendung von Maschinen oder sonstiger technischer Hilfsmittel 
(§ 20 Abs. 6) dies angezeigt erscheinen läßt.

§99
Künftig wegfallende Behörden

Der zuständige Reichsminister kann im Einvernehmen mit 
dem Reichsminister der Finanzen zulassen, daß von der 
Durchführung der Bestimmungen der Reichskassenordnung 
bei Kassen von Verwaltungsbehörden, die im Reichshaus
haltsplan als künftig wegfallend bezeichnet sind, ganz oder 
teilweise abgesehen wird.

§ 100 
Reichsbetriebe 

Die Bestimmungen der Reichskassenordnung gelten sinn
gemäß für die Reichsbetriebe (§ 15 der Reichshaushalts
ordnung), soweit nicht bei ihnen die kaufmännische doppelte 
Buchführung eingerichtet ist und die Art des Geschäftsbe
triebs Abweichungen erfordert.

§ 101
Befugnisse des Rechnungshofs

Die dem Rechnungshöfe des Deutschen Reichs nach der 
Reichshaushaltsordnung zustehenden Befugnisse bleiben un
berührt

§ 102 
Bollzugsbestimmungen, Inkrafttreten 

(1) Die Reichsminister erlassen, soweit in der Reichskassen
ordnung nicht etwas anderes bestimmt ist, im Einvernehmen 
mit dem Reichsminister der Finanzen die zum Vollzüge der 
Reichskassenordnung erforderlichen Bestimmungen für ihren 
Verwaltungsbereich. Der Reichsminister der Finanzen hat
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dafür zu sorgen, daß hierbei die Einheitlichkeit innerhalb der 
Reichsverwaltung hergestellt und gewahrt wird, soweit nicht 
sachliche Gründe entgegenstehen.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 treten mit der Ver
kündung in Kraft. Im übrigen tritt die Reichskassen
ordnung nebst den Dollzugsbestunmungen am 1. April 1928 
in Kraft.

Berlin, den 6. August 1927

Der Reichskanzler 
In Vertretung 

Hergt 

Der Reichsminister der Finanzen 
Köhler



Erläuterungen zur Reichskaffenordnung
Vorbemerkung der HerouSgeber.

Unter dem Text der Paragraphen ist über der Erläuterung 
angegeben, ob der Gegenstand in der AKO. und in den im 
Kommentar abgedruckten Vollzugsbestimmungen behandelt ist. 
Bei den letzteren handelt «S sich zumeist um t>te BollzugS- 
besttmmung zu dem betreffenden Paragraphen, so daß sich 
eine Paragraphenangabe insoweit erübrigt; die AKO. ist stet» 
mit dem in Betracht kommenden Paragraphen aufgeführt.

Wenn tat Kommentar Paragraphen ohne Zusatz angeführt 
werden, so sind damit stet» die Paragraphen der RKO. ge
meint; wenn «in Absatz mit Nummern ohne Zusatz angeführt 
wird, so ist damit stet» der betreffende Absatz de» erläuterten 
Paragraphen bezeichnet.

Auf Grund deS 8 SS der Reichshaushaltsordnung vom 
31. Dezember 1922 (Reichsgefetzbl. 1923 II S. 17) verordnet 
die Reichsregierung:

AKO. Eingangsformel; BB. RHK., VB. RAM.; BB. Heer,
1. Die RKO. ist veröffentlicht im Reichsministerialblatt von 

1927 S. 357.
Die Regelung des Kaffen- und Buchführung-wesens ist 

ein« BerwaltungSangelegenheit, die bis zum Erlaß der RHO. 
zunächst jeder BerwaltungSchef für seinen Amtsbereich zu 
ordnen hatt« (Art. 56 und 77 RB.). § 55 RHO. enthält 
die Vorschrift:

„Die allgemeinen Grundsätze für die Kassen- und Buch
führung werden durch Erlaß der Reichsregierung für die 
gesamt« Reichsverwaltung einheitlich festgestellt."

Damit ist der ReichSreaierung ausdrücklich aufgegeben, für 
die gesamte ReichSverwaltung «ine einheitliche Kassenordnung 
einzuführen. Diese Aufgabe wird durch den Erlaß der RKO. 
erfüllt. Wenn § 55 RHO. von der Aufstellung allgemeiner 
Grundsätze für di« Kassen- und Buchführung spricht, so würd« 
eine wörtliche Befolgung der Vorschrift durch di« Aufstellung 
lÄiglich von Grundsätzen dem praktischen Bedürfnis und dem 
Willen des Gesetzgebers nicht genügt haben. Solche allgemeinen 
Grundsätze sind im HL Abschnitt der Stob. (M 55-86) bereit» 
enthalten. Gemeint ist vielmehr di« Regelung de» Kassen'- 
und Buchführungswesens in seinen Grundzügen. Der ÄuS-



druck „Grundzüge" ist nur gewählt, weil die Regelung d«S 
gesamten Kassenwesens der ReichSverwaltuna durch «in« er
schöpfende einheitliche Vorschrift sich bei Der verschieden
artigen Gestaltung der Kassengeschäfte der einzelnen Verwal- 
tungSzweige verbietet. Wohl ober soll daS Kassenwesen im 
Reiche, soweit eS sich für all« Verwaltungszweige gleichmäßig 
und einheitlich regeln läßt, durch entsprechende Bestimmungen 
einheitlich gestaltet werden. Dies geschieht durch die RKO. 
Sie ist als die für alle Reichskasscn unmittelbar gültige 
Muttervorschrift anzusehen, die nur gemäß § 102 entsprechend 
den besonderen Verhältnissen eines BerwaltungSzwetgS durch 
Bollzugsbestimmungen zu ergänzen ist (vgl. hierzu § 102 
Sinnt. 2).

Einheitlich« Vorschriften für die Kassenführung dienen der 
geordneten und wirtschaftlichen Führung der Kassengeschäfte, 
eie bedeuten eine erhebliche Ersparnis an Verwaltn nasarbeit, 
da die einzelnen Verwaltungen nicht mehr genötigt sind, er
schöpfende Bestimmungen über die Geschäftsführung ihrer 
Kassen zu treffen und auf dem laufenden zu erhalten, sondern 
sich aus den Erlaß von Bollzugsbestimmungen zur gemein
samen RKO. beschränken können. Die Vereinheitlichung führt, 
wie auf der Hand liegt, durch Verringerung des Drucksachen- 
stosse» — Dienstvorschriften und Vordrucke — zu einem ver
ringerten Arbeit»- und Geldaufwand. Sie erleichtert die 
wechselseitige Verwendung und den Austausch von Beamten 
verschiedener Verwaltungen. Sie sichert die Vollständigkeit 
und Zuverlässigkeit der Kasseuvorschristen, bei deren Auf
stellung und Fortblldung die Erfahrungen aller Berwaltungs- 
zwetge des Reichs nutzbar gemacht werden. Die RKO. regelt 
aber weiter nicht nur das Verfahren der Kaffen bet Er
ledigung der Kassengeschäfte, sondern sie stellt auch Grund
sätze für eine möglichst zweckmäßige und wirtschaftliche Or
ganisation der Kassen auf, wie sie § 26 RHO. zur Pflicht 
macht. Sie bringt zu diesem Zweck eingehende, für eine spar
same Wirtschaftsführung im Reiche bedeutsame Vorschriften 
darüber, in welcher Weise die Kassengeschäfte verschiedener 
Behörden künftighin zusammenaesaßt werden sollen (8 5) 
und sieht die Möglichkeit vor, daß von den Reichskassen auch 
andere Kassengeschäfte als die des Reich», insbesondere solche 
der Länder und Gemeinden wahrgenommen werden (§ 4 
Ws. 2).

Di« Bedeutung der RKO. liegt hiernach zusammenaesaßt 
darin, daß sie eine einheitliche Ordnung für die Wahrneh
mung der Kassengeschäfte de» Reiche» schasst und eine weit
gehende Zusammenfassung der Kassengeschäfte der verschie
denen ReichSbehörden vocschreibt. Bei dem engen Zusammen
hang zwischen Der Finanzverwaltung des Reich» und der der 
Länder und Vememden wird sie auch die Kassengebarung



der Länder und Gemeinden in der Richtung der von ihr zu
nächst für das Reich angestrebten Ziele nützlich beeinflussen.

2. Die Regelung des Kassenwesens ist ein« BerwaltunaS- 
angelegenheit und die RKO. ein« BerwaltungSvorschrift im 
Sinne oeS Art. 77 RB. Die RKO. beschränkt sich daher auf 
Anweisungen an die ReichSverwaltunasdehörden und ihre Or
gane. Für Anordnungen, die sich nicht nur an die Reichs
stellen, sondern auch als Rechtsvorschriften an Dritte richten, 
ist in der RKO. kein Platz (vgl. Anschütz, Kommentar zur 
RB. Art. 77 Sinnt. 1 und 2, und Schulze-Wagner, RHO. 
Anm. 4 zu 8 1). Die Rechte Dritter, wie sie sich aus einem 
privatrechtlichen Verhältnis zum Reiche ergeben, können 
durch die ÄKO. nicht beeinträchtigt werden. Anderseits 
bleiben sie von ihr nicht unbeeinslutzt, soweit bet ihrer Aus
übung die Mitwirkung einer RetchSkasse in Betracht kommt 
(vgl. ß 1 Anm. 4).

über das Verhältnis der RKO. zu abweichenden gesetzlichen 
Vorschriften über die Kassen- und Buchführung vgl. Anm. 1 
zu 8 1.

3. Rach 8 100 Ws. 2 RHO. ist vor dem Erlaß allgemeiner 
Dienstanweisungen über di« Buchführung und die Verwal
tung der Kaffen und Magazine der Rechnungshof gutachtlich 
zu hören. Hat der Rechnungshof gemäß 8 66 Abst 2 RHO. 
gestattet, daß die Rechnung durch Vorlage der Kassenbücher 
gelegt wird, so bedürfen die Anordnungen über die Führung 
der Kassenbücher der vorherigen Zustimmung de» Rechnu ngS- 
hofs^ Die letzter« Vorschrift des 8 100 cit. gründet sich 
darauf daß nach 8 66 Abs. 3 RHO. di« Vorschriften über 
die formelle Einrichtung der Rechnungen und Belege von 
dem Rechnungshof« nach Benehmen mit den beteiligten Reichs
ministern erlassen werden.

Die RKO. enthält «in« große Anzahl von Vorschriften, die 
die formelle Einrichtung der Rechnungen und Belege be
rühren. Dies gilt um so mehr, als in weitestem Umfang« 
die Rechnungslegung durch Vorlegung der Kassenbücher in 
Aussicht genommen ist (vgl. 8 7 der RRO.) und die Aus
gestaltung der Kassenbücher einen Hauptteil der RKO. bildet. 
Soweit die RKO. Bestimmungen über die Einrichtung der 
Belege enthält, behandelt sie einen Gegenstand, für dessen 
Regelung an sich nach RHO. 8 66 Ms. 3 der Rechnungshof 
zuständig ist. Da die RKO. unter Mitwirkung de» Rechnungs
hof» zustande gekommen ist, ist davon auszugehen, daß der 
Rechnungshof mit dem Inhalt der «inschlägiaen Bestimmungen 
und ihrer Aufnahm« in di« RKO. einverstanden ist. SoUte 
der Rechnungshof jedoch späterhin Änderungen von Vor
schriften der RKO. über die formelle Einrichtung der Be
leg« für gebot«n «rächten, so würde die RetchSregierung 
einem solchen Verlangen des Rechnungshof» Folge geben
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müssen. Um keinen Zweifel hierüber auskommen zu lassen, 
ist in 8 101 ausdrücklich bestätigt, daß di« dem Rechnungs
hof« nach ber RHO. zustehenden Befugnisse unberührt bleiben. 
Soweit die Bestimmungen der RKO. Kassenbücher betreffen, 
die als Rechnungen dienen sollen, ist zu feder Änderung oder 
Ergänzung nach § 100 Abs. 2 RHO. die Zustimmung des 
Rechnungshofs erforderlich.

Ctotoitong
81

«»ltungsbereich der Steichslasfenordnung.
Die Annahme von Einzahlungen und die Leistung van 

Auszahlungen für daS Reich regeln sich ansschlirptch nach 
de« Bestimmungen der Reichskassenordnnng, soweit nicht 
dnrch Gesetz oder Berordnung etwa- anderes bestimmt ist.

AKO. Eingangsformel; BB. RAM. und Heer.
1. Ein« Reichskassenordnung mutz Vorsorge treffen, datz alle 

dem Reich« zuzuführenden Geldbeträge ihm in gesicherter 
Form richtig zuflietzen, und datz Ausgaben für da» Reich 
nur auf Grund ausreichender amtlicher Unterlagen und so, 
datz das Reich dadurch von der der Auszahlung zugrunde 
liegenden Verpflichtung befreit wird, geleistet werden. Dies 
soll durch das in der RKO. vorgeschriebene Verfahren ge
währleistet werden. § 1 schreibt deshalb vor, datz, soweit nicht 
Gesetz oder Berordnung etwas anderes bestimmen, die An
nahme von Einzahlungen und di« Leistung von Ausgaben 
für das Reich sich auSschlietzlich nach den Bestimmungen der 
RKO. regeln, d. h. datz sie nur unter Beobachtung dieser Be
stimmungen erfolgen dürfen. Da die RKO. nur eine Ber- 
waltungsvorschrift ist (vgl. Anm. 2 zur Eingangsformel), so 
können durch sie Gesetze und Verordnungen, — unter denen 
nach dem GeseheSsprachgebrauch nur Rechtsverordnungen zu 
verstehen sind — mcht abgeändert werden. E» könnte di« Frage 
aufgeworfen werden, ob nicht 8 55 RHO. der ReichSreaierung 
eine toettergehenbe Vollmacht gegeben hat, so batz sie auf 
Trunb bet RHO. als beS späteren Gesetzes auch in Ab
weichung von bestehenben Gesetzen unb Verordnungen die 
Grundzuge für die Kassen- unb Buchführung festzustellen für 
befugt zu erachten wäre. Mangels einer besonderen Vorschrift 
bieserhalb, unb ba 8 55 nur von Grundzügen, nicht von 
einer Regelung im «»nzelnen spricht, wird man der engeren 
Auslegung, wie sie der Schlußsatz wiedergibt, bettreten müssen.

Mit Inkrafttreten der RKO. treten all« bisher geltenden 
BerwaltunaSbesttmmungen, soweit sie Gegenständ« betreffen, 
die in der RKO. geregelt sind, gemäß 8 1 außer Kraft. Dies



ist zweckmäßig bei Einführung der RAO. in den verschiedenen 
iverwaltungSzweigen durch die Bollzugsbestimmungen klar- 
zustellen (vgl. BB. RAM. zu § 102).

2. Die Borschrift des 81 erstreckt sich auf alle Zahlungen des 
Reichs und an da» Reich, gleichviel, wo — ob im Inland 
oder im Ausland — sie vorgenommen werden. Anderseits be
schränkt sie sich auf Kassengeschäfte des Reichs und erstreckt 
sich an sich nicht auf Kassengeschäfte, die eine Reichskasse 
aus Grund des 8 1 Abs. 2 flir eine andere Stelle al» da» 
Reich wahrnimmt. Im Interesse einer geordneten Geschäfts
führung ist jedoch bei Übertragung solcher Geschäfte darauf 
hinzuwirken, daß Abweichungen von dem in der RKO. bot* 
geschriebenen Verfahren, die zumeist auf dem Gebiete der 
Buchführung liegen werden, tunlichst eingeschränkt werden.

Aus der Beschränkung de» S 1 auf Einzahlungen und Aus
zahlungen für da» Reich folgt, daß die Borschrift auf die 
Deutsche RetchSbahngesellschast, die nicht mehr zum Reich»- 
fiSkuS gehört, sondern gemäß RetchSbahngesetz vom 30. August 
1924 (RGBl, n S. 272) eine rechtlich selbständige Gesöl- 
schaft geworden ist, keine Anwendung findet. Die Deutsche 
Reich»post ist zwar nach dem Reichspostfinanzgeseh vom 
18. März 1924 (RGBl. 1 S. 287) Teil des ReichSfiSku» ge
blieben. I 7 de» Gesetze» schreibt aber vor, daß die Grundsätze 
röt die Rechnungsführung der Deutschen ReichSpost durch die 
Retchsregierung nach ÄnhSrung de» BerwaltungSrat» be
stimmt werden; bei ihrer Aufstellung stillen die Borschriften 
de» Reichspostfinanzgesetzes und der RHO. zur Richtschnur 
genommen werden. Die „Rechnungsführung" — ein in der 
RHO. nicht gebräuchlicher Ausdruck — umfaßt, da Buch- und 
Kassenröhrung e»m miteinander verbunden sind, da» in Ab
schnitt ul der RHO. behandelte Gebiet der Kassen- und Buch- 
führung und schließt damit die Ordnung de» Kassenwesen» 
überhaupt in sich. E» ist sonach Sache der Reichsregierung, 
nach Maßgabe de» 8 7 cit. zu bestimmen, ob und in welchem 
Umfange die RKO. auch für die Deutsche ReichSpost gelten 
soll. Mit Rücksicht auf die eingehende Regelung, die das 
Rechnungswesen der Deutschen ReichSpost im Anschluß an ihre 
Seloständigmachung durch da» Reichspostfinanzgesetz gefunden 
hat (vgl. Schulze-Wagner, RHO. 8 85 Anm. 6), hat die 
Retchsregierung davon abgesehen, die RKO. auch für die 
Deutsche ReichSpost für verbindlich zu erllären.. Im Falle 
einet Aufhebung des Reichspostfinanzgesetze» würde die RKO. 
von selbst auch für die Deutsche Reichspost Geltung erlangen, 
soweit nicht auf Anr«una des RetchspostmtntsterS von der 
ReichSregieruna in Anknüpfung an eine abweichende Regelung 
bei der Deutschen ReichSpost Mweichungen weiterhin zu
gelass LN würden.

Die dem RetchSpostminister unterstellte Reichsdruckerei fällt
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nicht unter daS ReichSpostsinanzgesetz und unterliegt der 
RKO. (vgl. jedoch § 100).

3. Nach § 1 soll jede Annahme einer Einzahlung oder 
Leistung einer Auszahlung für daS Reich auf einem andern 
Wege, als wie ihn die RKO. vorsieht, ausgeschlossen fein. 
Die Vorschrift richtet sich also nicht nur an die Kassen, sondern 
an alte im Reichsdienst beschäftigten Personen, die nach dem 
Reichsbeamtenaesetz oder nach ihrer Dienstordnung verpflichtet 
sind, ihren Posten unter Beobachtung der für den Dienst Ge
gebenen Vorschriften zu versehen. Immerhin ist diese Be- 
veutung des 8 1, wenngleich die RKO. im Reichsministerial
blatt veröffentlicht ist, für Beamte usw., die nicht im Fassen- 
dienst tätig sind, nicht augenfällig erkennbar, so daß ein be
sonderer Hrnweis der Beamten unv Angestellten hierauf durch 
die obersten Reichsbehörden sich empfehlen würde. Die BB. 
sind ihrem Zwecke nach nur an die Kassen gerichtet (vgl. 
die Einführungsformel der AKO. und in den BB. RHK. und 
RAM.).

4. Von besonderem Interesse ist die Arage, welche Bedeutung 
§ 1 Dritten gegenüber hat, die an das Reich eine Zahlung 
ju leisten haben. Ist § 1 als Verwaltungsvorschrift auch für 
sie maßgebend oder nicht? Für die hauptsächlichsten Zah
lungen an das Reich, die Steuerleistungen, erledigt sich die 
Frage durch die Vorschrift deS § 102Abs. 4der RAbgO. (RGBl. 
1919 S. 1993), wonach Barzahlungen an Steuerbehörden bei 
der zuständigen Kasse au leisten oder ihr durch die Post zu über
senden sind. Diese gesetzliche Vorschrift ist für jedermann ohne 
weiteres verbindlich. Wer Steuern rechtswirksam zahlen will, 
muß sich unterrichten, an welcher Stelle er dies tun kann. Eine 
Zahlung z. B. an den Vorsteher des Finanzamtes, dem oie zu
ständige Finanzkasse angehört, ooer auch außerhalb oeS 
Kassenschalters an den Kassenleiter selbst, kann, wenn sie der 
Kasse nicht zugesührt ist, von der Steuerschuld nicht befreien. 
Sie könnte höchstens auf einem Umwege Blutung gewinnen, 
wenn nämlich der die Zahlung annehmende Beamte amtlich 
dem Einzahler arglistigerweise erklärt hätte, daß die Zahlung 
an ihn und gegen seine Quittung wirksam erfolgen könne. 
Hier würde eine Haftung des Reichs aus § 1 des Gesetzes über 
die Haftung des Reichs für seine Beamten vom 22. Mui 1910 
(RGBl. S. 789) in Frage kommen, wenn nicht in der Zah
lungsaufforderung die SkeNe, an welche Barzahlungen gültig 
erfolgen können, angegeben ist. Wie steht es aber mit anderen 
Zahlungen, bezüglich oeren eine gleiche ausdrückliche Vorschrift 
wie über die Abführung von Steuerschulden nickt besteht? 
Kann z. B. der ErstehungSpreiS für von einem Finanzamt 
veräußertes Altmaterial an den Finanzamt-leiter, wenn dieser 
vorschriftswidrig die Zahlung annimmt, recht-wirksam gezahlt 
werden? 8 1 enthält keine für Dritte verbindliche Recht--



Vorschrift (vgl. Anm. 2 zur Eingangsformel). Eine all
gemeine Vorschrift, daß Zahlungen an das Reich an die 
zuständige Kasse zu leisten sind— wie sie für die Reichs
abgaben besteht — fehlt. Hiernach würde eine Zahlung 
an einen Beamten, der die zuständige Behörde nach außen in 
Rechtsgeschäften zu vertreten berechtigt ist, wenn sie von ihm, 
entgegen der Vorschrift des § 1, als Zahlung der Schuld ange
nommen wird, den Ernzahler von ferner Schuld befreien. Da 
die Annahme der Zahlung eine schwere Pflichtverletzung des 
Annehmenden in sich schließen würde, ist dem angeführten 
Falle eine praktische Bedeutung im allgemeinen nicht beizu
messen. Die Annahme des Geldbetrages nicht als Zahlung an 
das Reich, sondern lediglich aus Gefälligkeit zwecks Weiter
gabe an die Kasse befreit oen Zahlenden von feiner Schuld 
in jedem Fall erst von dem Augenblick an, in dem das Geld der 
Kasse zugeführt ip. Die Zahlung an einen Beamten, der die 
zuständige Behörde zu vertreten nicht befugt ist, kann den 
Einzahler in keinem Falle von seiner Schuld befreien.

Wegen der Rechtswirksamkeit von an eine unzuständige 
Kasse geleisteten Einzahlungen vgl. § 33 Anm. 5.

8 2.
Brgrtsss-estimmurrge«.

Im Sinne der Reichskassenordmmy sind
1. Kassen: die Teile von ReichsbehSrden, die Einzahlungen 

annehmen sowie Auszahlungen leistet und sie buchen;
2. Zahlstellen: Stellen, di« nicht der Kass« angehörcn und 

dieser zur Annahme von Einzahldngen und Leistung vom 
Auszahlungen zur Verfügung stehmt; Zahlstellen gelten 
nicht als Kassen;

z. Zahlungen: Einzahlungen und Auszahlungem;
4. Einzahlungen: die bet der Kasse eingehendem Betrüg«;
5. Auszahlungen: die von der Kasse hinausg«hend«n Be

träge;
6. Haushaltseinnahmen: Einzahlungen, die bei einer Zweck

bestimmung des Reichshaushaltsplans oder außerplan
mäßig nachzuweisen sind;

7. Haushaltsausgaben: Auszahlungen, die bei einer Zweck
bestimmung des Reichshaushaltsplans oder außerplan
mäßig nai^uweisen sind;

8. Hinterlegungen: Einzahlungen, die nur vorläufig ein
getragen werden und später abzuwickeln sind;

9. Vorschüsse: Auszahlungen, die mur vorläufig eingetragen 
werden und später abzuwickeln sind;

Schulze-Wagner, ReichSkasienordnung
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10. a) Buchungen: die Eintragung von Beträge» und der 
die Eintragung erlSuternden Angaben in die hierfür 
bestimmten Bücher und Rachweisungen der Kass«;

b) Umbuchungen: Buchungen, durch die gebuchte Zah
lungen von einer Stell« aus ein« andere übertragen 
werden;

11. Belege: Unterlagen, die Buchungen begründe«;
12. vechnuagsmätziger Nachweis: der Nachweis, den die Kasse 

durch Buchung in der dem ReichshanShaltsplan ent
sprechenden oder sonst vorgeschriebenen Ordnung über 
HauShaltSetnnahmen und -ausgaben führt;

13. rechmmgl«gende Stelle: die Stelle, die zum Zwecke der 
Rechnungsprüfung de« Nachweis über Haushaltsei«- 
naümen und -ausaaben

14. Zahlungsmittel: Bargeld, Scheck«, Postscheck- und ReichS- 
banküberwetsungSaufträg« und ausnahmsweise Wechsel;

15. Kassenbestand: die Zahlungsmittel der Kasse und ihr« 
Guthaben beim Postscheckamt und bei Geldanftalten;

16. Kasstnvestandsverstärkungen: Einzahlungen, die die Kasse 
von einer anderen Kasse auf Ansordern erhält, um Aus
zahlungen leisten zu können;

17. Ablieferungen: die Abführung von Beträge« an die über
geordnete Kasse in Zahlnngsmitt«!«, durch Überweisung, 
mit Zahllarte oder durch Anrechnung von Auszahlungs
belegen;

18. Abrechnung: der Nachweis über den Verbleib der Haus
haltseinnahmen und der Kassenbestandsverstärkung««.

I. Die Vorwegnichme d«r Begriffsbestimmungen für ein« 
Reihe in derRKO. häufig wiederkehrenderBegrisfe macht in der 
RKO. den Hinweis auf die erst in einem späteren Paragraphen 
folgende Erläuterung eines Begriffs, wie er sonst vielfach un
vermeidlich gewesen wäre, entbehrlich. Die Aufzählung ent
hält teils nur die Angabe, was in der RKO. mit einem be
stimmten Ausdruck gemeint ist, teils, tote z. B. zu Ziffer 1, die 
Erklärung eines bestimmten Begriffs, der erst durch die RKO. 
in der angegebenen Bedeutung geschaffen ist. Wenn nach
stehend dargelegt ist, daß die Begriffsbestimmungen des § 2 
RKO. sich nicht in allen Teilen mit der Verwendung der Worte 
im Text der RKO. decken (vgl. z. B. die Anmerkungen zu 
Ziffer 3 bis 5 und 14), so hat dies u. a. seinen Grund darin, 
daß die Begriffsbestimmungen zunächst bei Beginn der Be
ratungen über den Entwurf der RKO. festgelegt werden 
mutzten. Die Begriffe haben aber während der Beratungen



noch eine gewisse Wandelung erfahren, und es ist dann wegen 
der Dringlichkeit der Fertigstellung der RKO. nicht mehr ge
lungen, die Bestimmungen noch in allen ihren Teilen ent
sprechend richtigzustellen.

II. Zu den unter Ziffer 1 bis 18 des 8 2 angeführten Be- 
griffsvestimmungen ist im einzelnen folgendes zu bemerken:

Ziffer 1: Kassen.
Der Begriff der Kasse gehört zu den am schwersten zu fassen

den Begriffen in der RKO. Drei Merkmale sind als begriff- 
bestimmend für die Kasse aufgestellt, die Zugehörigkeit zu 
einer ReichSbebörde als ein bestimmter Teil derselben, die 
Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen 
und die Buchung dieser Zahlungen. An sich erscheint eS für 
die Eigenschaft einer Stelle als Kasse nicht erheblich, ob sie 
in eine Behörde eingegliedert oder ob sie einer solchen als selb
ständige Dienststelle unterstellt ist. Die preußischen staatlichen 
Kreistassen z. B. sind — anders als z. B. die Regierungshaupt- 
kassen —als selbständige Dienststellen und nicht als Teile einer 
Behörde eingerichtet (vgl. Handbuch über den Preußischen 
Staat 1929). Die Kennzeichnung der Kasse als Teil einer 
Reichsbehörde knüpft an die Stellung der Finanzkassen inner
halb der Finanzämter und die unmittelbare enge Verbindung 
zwischen Finanzkasse und Finanzamt, wie sie sich u. a. aus 
8 102 der Reichsabgabenordnung vom 13. Dezember 1919 
(RGBl. S. 1993) ergibt, an. Die Einrichtung oder Bestellung 
eines Teils der Behörde als Kasse schließt nicht aus, daß der 
oder die Beamten, die die Kassengeschäfte wahrnehmen, gleich
zeitig in der Behörde mit Verwaltungsgeschäften beschäftigt 
werden. ES ist daher nicht ausgeschlossen, daß, auch wenn 
eine Behörde nur aus 1 Beamten besteht, dieser gleichzeitig 
als Kassenleiter die Geschäfte der geschäftsplanmätzig abge
sonderten Kasse versieht. In jedem Falle mutz genau bestimmt 
sein, welche einzelnen Beamten oder welche bestimmte Ab
teilung die Kassengeschäfte unter der amtlichen Bezeichnung 
als Kasse wahrzunehmen haben.

Durch die Eingliederung der Kasse in die Behörde, für die 
sie tätig ist, wird einmal die unmittelbare dienstliche Ver
antwortung des Leiters der Behörde auch für die vyrschrifts- 
mätzige Wahrnehmung der von der Kasse zu erledigenden Ge
schäfte und weiter festgelegt, datz die für die GeschärtMhrung 
der Behörde geltenden Vorschriften auch für das Personol 
der Kasse maßgebend sind, sodaß es insoweit besonderer Be
stimmungen für die Kasfenbeamten nicht bedarf. Aus der Be- 
griffsbestimmuna ergibt sich weiter, datz als Kassen im Sinne 
der RKO. nur solche des Reichs, nicht aber auch Kassen der 
Länder und Gemeinden gelten.

Die Annahme von Einzahlungen und die Leistung von Auszah- 
3*


